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Kirchengesetz über das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen 

in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
(Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz – 

HKRG) 
 

Vom 19. November 2011 (ABl. S. 296), 
geändert durch Kirchengesetz am 14. April 2018 (ABl. S. 

107) 

Kirchengesetz über das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen 

in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
(Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz – 

HKRG) 
 

Vom xx. November 2022 (ABl. S. xx) 
 

Ordnung für das kirchliche Finanzwesen 
auf der Basis der erweiterten Kameralistik 

 
vom 9. Dezember 2016 mit Änderungen vom 28. Juni 

2018 
 

   
Anlage 1 Anlage 1  
   
1. Abschnitt: 1. Abschnitt:  
Untergliederung eines Einzelplanes. Untergliederung eines Einzelplanes.  
   
2. Abschreibung: 2. Abschreibung: 1. Abschreibung: 
Buchmäßige Abbildung des insbesondere mit der Nutzung 
des abnutzbaren Vermögens verbundenen Werteverzehrs, z. 
B. durch Zuführung der entsprechenden Haushaltsmittel zur 
Substanzerhaltungsrücklage. 

Buchmäßige Abbildung des insbesondere mit der Nutzung 
des abnutzbaren Vermögens verbundenen Werteverzehrs, z. 
B. durch Zuführung der entsprechenden Haushaltsmittel zur 
Substanzerhaltungsrücklage. 

Buchmäßige Abbildung des insbesondere mit der Nutzung 
des abnutzbaren Vermögens verbundenen Werteverzehrs. 

   
3. Aktiva: 3. Aktiva: 2. Aktiva: 
Summe aller Vermögensgegenstände (Anlagevermögen, 
Umlaufvermögen, ggf. Ausgleichsposten 
Rechnungsumstellung, nicht durch Vermögensgrundbestand 
und Rücklagen gedeckter Fehlbetrag), die in der Bilanz die 
Mittelverwendung nachweist. 

Summe aller Vermögensgegenstände (Anlagevermögen, 
Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
sowie Ausgleichsposten Rechnungsumstellung, Nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag), die in der Bilanz die 
Mittelverwendung nachweist.Summe aller 
Vermögensgegenstände (Anlagevermögen, 
Umlaufvermögen, ggf. Ausgleichsposten 
Rechnungsumstellung, nicht durch Vermögensgrundbestand 
und Rücklagen gedeckter Fehlbetrag), die in der Bilanz die 
Mittelverwendung nachweist. 

Summe aller Vermögensgegenstände (Anlagevermögen, 
Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
sowie Ausgleichsposten Rechnungsumstellung, Nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag), die in der Bilanz die 
Mittelverwendung nachweist (gemäß Anlage 2). 

   
4. Anhang: 4. Anhang: 3. Anhang: 
Bestandteil des Jahresabschlusses, in dem besondere 
Erläuterungen zum besseren Verständnis der Ermittlung des 
Jahresergebnisses und zu nicht bilanzierten wirtschaftlichen 
Belastungen künftiger Haushaltsjahre aufzunehmen sind. 

Bestandteil des Jahresabschlusses, in dem besondere 
Erläuterungen zum besseren Verständnis der Ermittlung des 
Jahresergebnisses und zu nicht bilanzierten wirtschaftlichen 
Belastungen künftiger Haushaltsjahre aufzunehmen sind. 

Bestandteil des Jahresabschlusses, in dem besondere 
Erläuterungen zum besseren Verständnis der Ermittlung des 
Jahresergebnisses und zu nicht bilanzierten wirtschaftlichen 
Belastungen künftiger Haushaltsjahre aufzunehmen sind. 
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 5. Anlageformen:  
 Art der Finanzprodukte, in denen liquide Gelder angelegt 

werden. 
 

   
5. Anlagevermögen: 56. Anlagevermögen: 4. Anlagevermögen: 
Die Teile des Vermögens, die dauerhaft der 
Aufgabenerfüllung dienen. 

Teile des Vermögens, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung 
dienen (Aktivposition A der Bilanzgliederung für kirchliche 
Körperschaften gemäß Anlage 2).Die Teile des Vermögens, 
die dauerhaft der Aufgabenerfüllung dienen. 

Teile des Vermögens, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung 
dienen (Aktivposition A der Bilanzgliederung für kirchliche 
Körperschaften gemäß Anlage 2). 

   
6. Anordnungen: 67. Anordnungen: 5. Anordnungen: 
Förmliche Aufträge der die Haushaltsansätze 
bewirtschaftenden Einheiten an die kassenführende Stelle zur 
Ausführung des Haushalts. Dabei kann der Zeitpunkt der 
Buchung und der Zahlung auseinanderfallen. 

Förmliche Aufträge der die Haushaltsansätze Haushaltsmittel 
bewirtschaftenden Einheiten an die kassenführende Stelle zur 
Ausführung des Haushalts. Dabei kann der Zeitpunkt der 
Buchung und der Zahlung auseinanderfallen. 

Förmliche Aufträge der die Haushaltsmittel bewirtschaftenden 
Einheiten an die kassenführende Stelle zur Ausführung des 
Haushalts. Dabei kann der Zeitpunkt der Buchung und der 
Zahlung auseinanderfallen. 

   
7. Anschaffungskosten: 78. Anschaffungskosten: 6. Anschaffungskosten: 
Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet 
werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und 
ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie 
dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden 
können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die 
Nebenkosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind 
abzusetzen. 

Anschaffungskosten sind die Ausgaben, die geleistet werden, 
um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in 
einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem 
Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. 
Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. 
Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet 
werden können.Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, 
die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu 
erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu 
versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln 
zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten 
gehören auch die Nebenkosten. Minderungen des 
Anschaffungspreises sind abzusetzen. 

Anschaffungskosten sind die Ausgaben, die geleistet werden, 
um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in 
einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem 
Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. 
Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. 
Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet 
werden können. 

   
8. Ausgaben 89. Ausgaben: 7. Ausgaben: 
Umfassen nicht nur die Minderung des Geldvermögens 
(Geldvermögen = Zahlungsmittel + Forderungen – 
Verbindlichkeiten), sondern im Rahmen der 
Verbundrechnung auch nicht zahlungswirksame Mehrungen 

Umfassen nicht nur die Minderung des Geldvermögens 
((Zahlungsmittel zuzüglich Forderungen abzüglich 
Verbindlichkeiten)Geldvermögen = Zahlungsmittel + 
Forderungen – Verbindlichkeiten), sondern im Rahmen der 

Umfassen nicht nur die Minderung des Geldvermögens 
(Zahlungsmittel zuzüglich Forderungen abzüglich 
Verbindlichkeiten), sondern im Rahmen der 
Verbundrechnung auch nicht zahlungswirksame Mehrungen 
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von Aktivpositionen und nicht zahlungswirksame 
Minderungen von Passivpositionen. Gemeinsam mit den 
Einnahmen bilden sie die Haushaltsmittel. 

Verbundrechnung auch nicht zahlungswirksame Mehrungen 
von Aktivpositionen (Nummern 0 bis 3 im 
Vermögenssachbuch) und nicht zahlungswirksame 
Minderungen von Passivpositionen (Nummern 4 bis 9 im 
Vermögenssachbuch). Gemeinsam mit den Einnahmen 
bilden sie die Haushaltsmittel. 

von Aktivpositionen (Nummern 0 bis 3 im 
Vermögenssachbuch) und nicht zahlungswirksame 
Minderungen von Passivpositionen (Nummern 4 bis 9 im 
Vermögenssachbuch). Gemeinsam mit den Einnahmen 
bilden sie die Haushaltsmittel. 

   
9. Außerplanmäßige Haushaltsmittel: 910. Außerplanmäßige Haushaltsmittel: 8. Außerplanmäßige Haushaltsmittel: 
Haushaltsmittel, für deren Zweck im Haushalt keine Ansätze 
veranschlagt und auch keine Haushaltsreste aus Vorjahren 
verfügbar sind. 

Haushaltsmittel, für deren Zweck im Haushalt keine Ansätze 
veranschlagt und auch keine Haushaltsreste aus Vorjahren 
verfügbar sind. 

Haushaltsmittel, für deren Zweck im Haushalt keine Ansätze 
veranschlagt und auch keine Haushaltsreste aus Vorjahren 
verfügbar sind. 

   
10. Auszahlungen: 1011. Auszahlungen: 9. Auszahlungen: 
Abfluss von Bar- und Buchgeld. Abfluss von Bar- und Buchgeld. Abfluss von Bar- und Buchgeld. 
   
 12. Barkasse: 10. Barkassen: 
 Organisatorischer Teil der Kasse zur Leistung kleinerer 

Ausgaben. Sie sind zeitnah abzurechnen. 
Organisatorischer Teil der Kasse zur Leistung kleinerer 
Ausgaben. Sie sind zeitnah abzurechnen. 

   
11. Baumaßnahme: 1313. Baumaßnahme: 11. Baumaßnahme: 
Ausführung eines Baues (Neu-, Erweiterungs- und Umbau) 
sowie die Instandsetzung an einem Bau, soweit sie nicht der 
laufenden Bauunterhaltung dient. 

Ausführung eines Baues (Neu-, Erweiterungs- und Umbau) 
sowie die Instandsetzung an einem Bau, soweit sie nicht der 
laufenden Bauunterhaltung dient. 

Ausführung eines Baues (Neu-, Erweiterungs- und Umbau) 
sowie die Instandsetzung an einem Bau, soweit sie nicht der 
laufenden Bauunterhaltung dient. 

   
 14. Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen: 12. Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen: 
 Beteiligungen im Sinne des § 75 Absatz 1 sind solche, bei 

denen inhaltliche Ziele der kirchlichen Arbeit erreicht werden 
sollen. Nicht darunter fallen sichere und ertragbringende 
Anlagen von Finanzmitteln im Sinne von § 65 Nummer 6. Bei 
Entscheidungen über solche Beteiligungen ist das Etatrecht 
des zuständigen Organs zu beachten. Zu den 
weitergehenden Prüfungsrechten und Berichtspflichten für 
solche Beteiligungen gehören zum Beispiel das 
Prüfungsrecht der zuständigen kirchlichen 
Rechnungsprüfungsbehörde, Berichte zur 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, zur Entwicklung 
der Vermögens- und Ertragslage, zur Liquidität und 

Beteiligungen im Sinne des § 63 Absatz 1 sind solche, bei 
denen inhaltliche Ziele der kirchlichen Arbeit erreicht werden 
sollen. Nicht darunter fallen sichere und ertragbringende 
Anlagen von Finanzmitteln im Sinne von § 57 Buchstabe f). 
Bei Entscheidungen über solche Beteiligungen ist das 
Etatrecht des zuständigen Organs zu beachten.  Zu den 
weitergehenden Prüfungsrechten und Berichtspflichten für 
solche Beteiligungen gehören zum Beispiel das 
Prüfungsrecht der zuständigen kirchlichen 
Rechnungsprüfungsbehörde, Berichte zur 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, zur  Entwicklung 
der Vermögens- und Ertragslage, zur Liquidität und 
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Rentabilität sowie verlustbringenden Geschäften und deren 
Ursachen. 

Rentabilität sowie verlustbringenden Geschäften und deren 
Ursachen. 

   
12. Bausteine kirchlicher Arbeit: 12. Bausteine kirchlicher Arbeit:  
Synonym zu Handlungsfeldern kirchlicher Arbeit. Synonym zu Handlungsfeldern kirchlicher Arbeit.  
   
13. Bilanz 1315. Bilanz: 13. Bilanz: 
Gegenüberstellung der Vermögenswerte (Aktiva) einerseits 
sowie des Vermögensgrundbestandes, der Rücklagen, der 
Sonderposten und der Schulden (Passiva) andererseits zu 
einem bestimmten Stichtag in Kontoform. 

Gegenüberstellung der Vermögenswerte (Aktiva) einerseits 
sowie des VermögensgrundbestandesEigenkapitals, der 
Rücklagen, der Sonderposten und der Schulden (Passiva) 
andererseits zu einem bestimmten Stichtag in Kontoform. In 
der Bilanz werden die vermögensrelevanten Salden aus der 
Jahresrechnung, den nicht abgewickelten Vorschüssen und 
Verwahrgeldern sowie dem Vermögensnachweis 
zusammengeführt. Die einzelnen Zeilen der Bilanz werden als 
Posten bezeichnet, zum Beispiel Bebaute Grundstücke oder 
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen. 

Gegenüberstellung der Vermögenswerte (Aktiva) einerseits 
sowie des Eigenkapitals, der Sonderposten und der Schulden 
(Passiva) andererseits zu einem bestimmten Stichtag in 
Kontoform. In der Bilanz werden die vermögensrelevanten 
Salden aus der Jahresrechnung, den nicht abgewickelten 
Vorschüssen und Verwahrgeldern sowie dem 
Vermögensnachweis zusammengeführt. Die einzelnen Zeilen 
der Bilanz werden als Posten bezeichnet, zum Beispiel 
Bebaute Grundstücke oder Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen. 

   
14. Bilanzergebnis: 1416. Bilanzergebnis: 14. Bilanzergebnis: 
Nach § 270 Absatz 2 HGB sind Entnahmen aus oder 
Einstellungen in Rücklagen, die nach Gesetz, 
Gesellschaftsvertrag oder Satzung vorzunehmen sind oder 
aufgrund solcher Vorschriften beschlossen wurden, als 
(teilweise) Verwendung des Jahresergebnisses definiert. 
Dann wird in der Bilanz statt dem Jahresergebnis das 
„Bilanzergebnis“ ausgewiesen. Die erweiterte Kameralistik 
berücksichtigt in der Jahresrechnung Entnahmen aus und 
Zuführungen zu Rücklagen (entweder im Rahmen des 
gesonderten Vermögenshaushaltes oder - wenn dieser nicht 
separat aufgestellt wird – im Rahmen des allgemeinen 
Haushaltes). Deswegen wird in die kirchliche Bilanz einheitlich 
der Posten „A.IV Bilanzergebnis“ eingestellt. 

Nach Gemäß § 270 Absatz 2 HGB sind Entnahmen aus oder 
Einstellungen in Rücklagen, die nach Gesetz, 
Gesellschaftsvertrag oder Satzung vorzunehmen sind oder 
aufgrund solcher Vorschriften beschlossen wurden, als 
(teilweise) Verwendung des Jahresergebnisses definiert. 
Dann wird in der Bilanz statt dem Jahresergebnis das 
„Bilanzergebnis“ ausgewiesen. 
 Die erweiterte Kameralistik berücksichtigt in der 
Jahresrechnung Entnahmen aus und Zuführungen zu 
Rücklagen (entweder im Rahmen des gesonderten 
Vermögenshaushaltes oder - wenn dieser nicht separat 
aufgestellt wird – im Rahmen des allgemeinen Haushaltes). 
Deswegen wird in die kirchliche Bilanz einheitlich der Posten 
„A .IV Bilanzergebnis“ eingestellt. 

Gemäß § 270 Absatz 2 HGB sind Entnahmen aus oder 
Einstellungen in Rücklagen, die nach Gesetz, 
Gesellschaftsvertrag oder Satzung vorzunehmen sind oder 
aufgrund solcher Vorschriften beschlossen wurden, als 
(teilweise) Verwendung des Jahresergebnisses definiert. 
Dann wird in der Bilanz statt des Jahresergebnisses das 
Bilanzergebnis ausgewiesen.  
Die erweiterte Kameralistik berücksichtigt in der 
Jahresrechnung Entnahmen aus und Zuführungen zu 
Rücklagen (entweder im Rahmen des gesonderten 
Vermögenshaushalts oder – wenn dieser nicht separat 
aufgestellt wird – im Rahmen des allgemeinen Haushalts). 
Deswegen wird in die kirchliche Bilanz (Anlage 2) der Posten 
„A IV Bilanzergebnis“ eingestellt. 

   
 17. Bruttoprinzip:  
 Ist ein Haushaltsgrundsatz, der in der Kameralistik besagt, 

dass im Haushaltsplan alle Einnahmen und Ausgaben in 
voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen sind 
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(Saldierungsverbot). Das Gleiche gilt auch für die Verbuchung 
von Einnahmen und Ausgaben. 

   
15. Buchungsplan: 1518. Buchungsplan: 15. Buchungsplan: 
Ordnung der Haushaltsmittel nach den von der Evangelischen 
Kirche in Deutschland festgelegten Grundlagen zur 
Haushaltssystematik für die Bewirtschaftung und den 
kassenmäßigen Vollzug des Haushalts, wenn dieser in Form 
des Haushaltsbuchs aufgestellt wird. 

Ordnung der Haushaltsmittel nach den von der Evangelischen 
Kirche in Deutschland festgelegten Grundlagen zur 
Haushaltssystematik für kirchliche Körperschaften und 
Einrichtungen für die Bewirtschaftung und den 
kassenmäßigen Vollzug des Haushalts, wenn dieser in Form 
des Haushaltsbuchs aufgestellt wird. 

Ordnung der Haushaltsmittel nach den von der Evangelischen 
Kirche in Deutschland festgelegten Grundlagen zur 
Haushaltssystematik für kirchliche Körperschaften und 
Einrichtungen für die Bewirtschaftung und den 
kassenmäßigen Vollzug des Haushalts, wenn dieser in Form 
des Haushaltsbuchs aufgestellt wird. 

   
16. Budgetierung: 1619. Budgetierung: 16. Budgetierung: 
Verbindung von Haushaltsmitteln im Rahmen eines Systems 
der dezentralen Verantwortung bei geeigneten 
Organisationseinheiten oder Handlungsfeldern kirchlicher 
Arbeit zu einem finanziellen Rahmen als Budget, zur 
Umsetzung der Outputorientierung, zur Förderung der 
wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung sowie zur Steigerung der 
Eigenverantwortlichkeit. Dabei wird die Finanzverantwortung 
auf der Grundlage der Haushaltsermächtigung auf die 
Budgetverantwortlichen übertragen, die die Fach- und 
Sachverantwortung haben. 

Verbindung von Haushaltsmitteln im Rahmen eines Systems 
der dezentralen Verantwortung bei geeigneten 
Organisationseinheiten oder Handlungsfeldern kirchlicher 
Arbeit zu einem finanziellen Rahmen als Budget, zur 
Umsetzung der Outputorientierung, zur Förderung der 
wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung sowie zur Steigerung der 
Eigenverantwortlichkeit. Dabei wird die Finanzverantwortung 
auf der Grundlage der Haushaltsermächtigung auf die 
Budgetverantwortlichen übertragen, die die Fach- und 
Sachverantwortung haben. 

Verbindung von Haushaltsmitteln im Rahmen eines Systems 
der dezentralen Verantwortung bei geeigneten kirchlichen 
Handlungsfeldern oder Organisationseinheiten zu einem 
finanziellen Rahmen als Budget, zur Umsetzung der 
Outputorientierung, zur Förderung der wirtschaftlichen 
Aufgabenerfüllung sowie zur Steigerung der 
Eigenverantwortlichkeit. Dabei wird die Finanzverantwortung 
auf der Grundlage der Haushaltsermächtigung auf die 
Budgetverantwortlichen übertragen, die die Fach- und 
Sachverantwortung haben. 

   
17. Budgetrücklage: 1720. Budgetrücklage: 17. Budgetrücklage: 
Mittel, die von den Budgetverantwortlichen im Rahmen der 
Haushaltsermächtigung angesammelt wurden und in den 
Folgejahren ohne Genehmigung der zuständigen Stelle zur 
Verfügung stehen. 

Mittel, die von den Budgetverantwortlichen im Rahmen der 
Haushaltsermächtigung angesammelt wurden und in den 
Folgejahren ohne Genehmigung der zuständigen Stelle zur 
Verfügung stehen. 

Mittel, die von den Budgetverantwortlichen im Rahmen der 
Haushaltsermächtigung angesammelt wurden und in den 
Folgejahren ohne Genehmigung der zuständigen Stelle zur 
Verfügung stehen. 

   
18. Controlling: 1821. Controlling: 18. Controlling: 
Unterstützendes Führungs- und Entscheidungsinstrument zur 
Steuerung und Kontrolle der kirchlichen Arbeit durch die 
Bereitstellung und zukunftsorientierte Auswertung geeigneter 
Informationen (Berichtswesen), insbesondere aus dem 
Rechnungswesen, um das Erreichen gesetzter Ziele zu 
sichern. 

Unterstützendes Führungs- und Entscheidungsinstrument zur 
Steuerung und Kontrolle der kirchlichen Arbeit durch die 
Bereitstellung und zukunftsorientierte Auswertung geeigneter 
Informationen (Berichtswesen), insbesondere aus dem 
Rechnungswesen, um das Erreichen gesetzter Ziele zu 
sichern. 

Unterstützendes Führungs- und Entscheidungsinstrument zur 
Steuerung und Kontrolle der kirchlichen Arbeit durch die 
Bereitstellung und zukunftsorientierte Auswertung geeigneter 
Informationen (Berichtswesen), insbesondere aus dem 
Rechnungswesen, um das Erreichen gesetzter Ziele zu 
sichern. 

   
 22. Darlehen:  
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 Unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten 
aufgenommene Finanzmittel. 

 

   
19. Daueranordnung: 1923. Daueranordnung: 19. Daueranordnung: 
Anordnung für wiederkehrende Zahlungen und für die 
Buchung von wiederkehrenden nicht zahlungswirksamen 
Vorgängen, die für ein Haushaltsjahr oder auch darüber 
hinaus gilt. 

Anordnung für wiederkehrende Zahlungen und für die 
Buchung von wiederkehrenden nicht zahlungswirksamen 
Vorgängen, die für ein Haushaltsjahr oder auch darüber 
hinaus gilt. 

Anordnung für wiederkehrende Zahlungen und für die 
Buchung von wiederkehrenden nicht zahlungswirksamen 
Vorgängen, die für ein Haushaltsjahr oder auch darüber 
hinaus gilt. 

   
20. Deckungsfähigkeit 2024. Deckungsfähigkeit: 20. Deckungsfähigkeit: 

a) echte Deckungsfähigkeit: Minderausgaben bei einer 
Haushaltsstelle können für Mehrausgaben bei 
anderen Haushaltsstellen (einseitige 
Deckungsfähigkeit) oder zusätzlich auch umgekehrt 
(gegenseitige Deckungsfähigkeit) verwendet 
werden, 

1. echte Deckungsfähigkeit: Minderausgaben bei einer 
Haushaltsstelle können für Mehrausgaben bei 
anderen Haushaltsstellen (einseitige 
Deckungsfähigkeit) oder zusätzlich auch umgekehrt 
(gegenseitige Deckungsfähigkeit) verwendet 
werden, 

a) echte Deckungsfähigkeit:  
Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle können für 
Mehrausgaben bei anderen Haushaltsstellen 
(einseitige Deckungsfähigkeit) oder zusätzlich auch 
umgekehrt (gegenseitige Deckungsfähigkeit) 
verwendet werden. 

b) unechte Deckungsfähigkeit: Mehreinnahmen bei 
einer Haushaltsstelle können für Mehrausgaben bei 
anderen Haushaltsstellen verwendet werden. 

2. unechte Deckungsfähigkeit: Mehreinnahmen bei 
einer Haushaltsstelle können für Mehrausgaben bei 
anderen Haushaltsstellen verwendet werden. 

b) unechte Deckungsfähigkeit:    
Mehreinnahmen bei einer Haushaltsstelle können für 
Mehrausgaben bei anderen Haushaltsstellen 
verwendet werden. 

   
 25. Deckungskreis: 21. Deckungskreis: 
 Haushaltsstellen, die untereinander deckungsfähig sind, 

können zu einem Deckungskreis zusammengefasst werden. 
Haushaltsstellen, die untereinander deckungsfähig sind, 
können zu einem Deckungskreis zusammengefasst werden. 

   
21. Deckungslücken Substanzerhaltungsrücklagen: 2126. Deckungslücken Substanzerhaltungsrücklagen: 22. Deckungslücke Substanzerhaltungsrücklagen: 
Summe der unterbliebenen Instandhaltungen, resultierend 
aus der erstmaligen Eröffnungsbilanz. Die Deckungslücken 
der Substanzerhaltungsrücklagen sind unter dem Bilanzstrich 
oder im Anhang auszuweisen. 

Summe der unterbliebenen Instandhaltungen, resultierend 
aus der erstmaligen Eröffnungsbilanz, sofern nicht 
ausreichend Substanzerhaltungsrücklagen vorhanden sind. 
Die Deckungslücken der Substanzerhaltungsrücklagen sind 
im Anhang auszuweisen.. Die Deckungslücken der 
Substanzerhaltungsrücklagen sind unter dem Bilanzstrich 
oder im Anhang auszuweisen. 

Summe der unterbliebenen Instandhaltungen, resultierend 
aus der erstmaligen Eröffnungsbilanz, sofern nicht 
ausreichend Substanzerhaltungsrücklagen vorhanden sind. 
Die Deckungslücken der Substanzerhaltungsrücklagen sind 
im Anhang auszuweisen. 

   
22. Deckungsreserve (Verstärkungsmittel): 2227. Deckungsreserve (Verstärkungsmittel):  
Zentral veranschlagte Haushaltsansätze zur Deckung der 
Inanspruchnahme über- und außerplanmäßiger 
Haushaltsmittel im gesamten Haushalt. 

Zentral veranschlagte Haushaltsansätze zur Deckung der 
Inanspruchnahme über- und außerplanmäßiger 
Haushaltsmittel im gesamten Haushalt. 
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 28. Eigenkapital: 23. Eigenkapital: 
 Summe aus Vermögensgrundbestand, kircheninternen 

Vermögensbindungen, Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis. 
Durch den Ausweis von Sonderposten in der kirchlichen 
Bilanz können sich Unterschiede zum Eigenkapital in einer 
kaufmännischen Bilanz ergeben, da kirchliche Sonderposten 
teilweise den Charakter von kaufmännischem Eigenkapital 
haben. 

Summe aus Vermögensgrundbestand, kircheninternen 
Vermögensbindungen, Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis. 
Durch den Ausweis von Sonderposten in der kirchlichen 
Bilanz können sich Unterschiede zum Eigenkapital in einer 
kaufmännischen Bilanz ergeben, da kirchliche Sonderposten 
teilweise den Charakter von kaufmännischem Eigenkapital 
haben. Statt „Eigenkapital“ kann der Begriff „Reinvermögen“ 
verwendet werden. 

   
23. Einnahmen: 2329. Einnahmen: 24. Einnahmen: 
Umfassen nicht nur die Erhöhung des Geldvermögens 
(Geldvermögen = Zahlungsmittel + Forderungen – 
Verbindlichkeiten), sondern im Rahmen der 
Verbundrechnung auch nicht zahlungswirksame 
Minderungen von Aktivpositionen und nicht 
zahlungswirksamen Mehrungen von Passivpositionen. 
Gemeinsam mit den Ausgaben bilden sie die Haushaltsmittel. 

Umfassen nicht nur die Erhöhung des Geldvermögens 
(Zahlungsmittel zuzüglich Forderungen abzüglich 
Verbindlichkeiten)(Geldvermögen = Zahlungsmittel + 
Forderungen – Verbindlichkeiten), sondern im Rahmen der 
Verbundrechnung auch nicht zahlungswirksame 
Minderungen von Aktivpositionen (Nummern 0 bis 3 im 
Vermögenssachbuch) und nicht zahlungswirksamen 
Mehrungen von Passivpositionen (Nummern 4 bis 9 im 
Vermögenssachbuch). Gemeinsam mit den Ausgaben bilden 
sie die Haushaltsmittel. 

Umfassen nicht nur die Erhöhung des Geldvermögens 
(Zahlungsmittel zuzüglich Forderungen abzüglich 
Verbindlichkeiten) sondern im Rahmen der Verbundrechnung 
auch nicht zahlungswirksame Minderungen von 
Aktivpositionen (Nummern 0 bis 3 im Vermögenssachbuch) 
und nicht zahlungswirksamen Mehrungen von 
Passivpositionen (Nummern 4 bis 9 im Vermögenssachbuch). 
Gemeinsam mit den Ausgaben bilden sie die Haushaltsmittel. 

   
24. Einzahlungen: 2430. Einzahlungen: 25. Einzahlungen: 
Zufluss von Bar- und Buchgeld. Zufluss von Bar- und Buchgeld. Zufluss von Bar- und Buchgeld. 
   
25. Einzelanordnung: 2531. Einzelanordnung: 26. Einzelanordnung: 
Anordnung für eine einmalige Zahlung oder wiederkehrende 
Zahlungen für jeweils eine einzahlende oder 
empfangsberechtigte Person innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Dasselbe gilt für die Buchung von einzelnen 
oder wiederkehrenden nicht zahlungswirksamen Vorgängen 
im Rahmen der Verbundrechnung. 

Anordnung für eine einmalige Zahlung oder wiederkehrende 
Zahlungen für jeweils eine einzahlende oder 
empfangsberechtigte Person innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Dasselbe gilt für die Buchung von einzelnen 
oder wiederkehrenden nicht zahlungswirksamen Vorgängen 
im Rahmen der Verbundrechnung. 

Anordnung für eine einmalige Zahlung oder wiederkehrende 
Zahlungen für jeweils eine einzahlende oder 
empfangsberechtigte Person innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Dasselbe gilt für die Buchung von einzelnen 
oder wiederkehrenden nicht zahlungswirksamen Vorgängen 
im Rahmen der Verbundrechnung. 

   
26. Einzelplan: 2632. Einzelplan:  
Die Zusammenstellung der Haushaltsmittel eines 
Aufgabenbereiches entsprechend der Gliederung der von der 

Die Zusammenstellung der Haushaltsmittel eines 
Aufgabenbereiches entsprechend der Gliederung der von der 
Evangelischen Kirche in Deutschland festgelegten 
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Evangelischen Kirche in Deutschland festgelegten 
Grundlagen zur Haushaltssystematik. 

Grundlagen zur Haushaltssystematik für kirchliche 
Körperschaften und Einrichtungen. 

   
27. Erlass: 2733. Erlass: 27. Erlass: 
Verzicht auf einen Anspruch (mit buchmäßiger Bereinigung). Verzicht auf einen Anspruch (mit buchmäßiger Bereinigung). Verzicht auf einen Anspruch (mit buchmäßiger Bereinigung). 

Die zahlungspflichtige Person erhält eine Mitteilung. 
   
28. Fehlbetrag (Jahresabschluss): 2834. Fehlbetrag (Jahresabschluss): 28. Fehlbetrag (Jahresabschluss): 

a) Ist-Fehlbetrag: Der Betrag, um den die Ist-
Ausgaben höher sind als die Ist-Einnahmen; 

1. Ist-Fehlbetrag: Der Betrag, um den die Ist-Ausgaben 
höher sind als die Ist-Einnahmen; 

a) Ist-Fehlbetrag:  
Betrag, um den die Ist-Ausgaben höher sind als die 
Ist-Einnahmen. 

b) Soll-Fehlbetrag: Der Betrag, um den unter 
Berücksichtigung der Haushaltsreste und 
Haushaltsvorgriffe die Soll-Ausgaben höher sind 
als die Soll-Einnahmen. 

2. Soll-Fehlbetrag: Der Betrag, um den unter 
Berücksichtigung der Haushaltsreste und 
Haushaltsvorgriffe die Soll-Ausgaben höher sind als 
die Soll-Einnahmen. 

b) Soll-Fehlbetrag:  
Betrag, um den unter Berücksichtigung der 
Haushaltsreste und Haushaltsvorgriffe die Soll-
Ausgaben höher sind als die Soll-Einnahmen. 

   
 35. Feststellungsvermerke: 29. Feststellungsvermerke: 
 Kassenanordnungen müssen mit Feststellungsvermerken 

versehen werden, bevor sie angeordnet werden. 
Feststellungsvermerke beziehen sich auf 

Kassenanordnungen müssen mit Feststellungsvermerken 
versehen werden, bevor sie angeordnet werden (4-Augen-
Prinzip). Feststellungsvermerke beziehen sich auf 

 1. die Feststellung der rechnerischen Richtigkeit, a) die sachliche Feststellung, 
 2. die Feststellung der sachlichen Richtigkeit und b) die rechnerische Feststellung und 
 3. die Feststellung fachtechnischen Richtigkeit. c) die fachtechnische Feststellung. 
   
 Mit der Feststellung der rechnerischen Richtigkeit wird 

bestätigt, dass der zu buchende Betrag sowie alle auf 
Berechnungen beruhenden Angaben in der förmlichen 
Anordnung, ihren Anlagen und in den begründenden 
Unterlagen richtig sind. 

 

   
 Mit der Feststellung der sachlichen Richtigkeit wird bestätigt, 

dass 
Mit der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit wird 
bestätigt, dass 

 1. die im Rechnungsbeleg enthaltenen tatsächlichen 
Angaben richtig sind, 

a) die im Rechnungsbeleg enthaltenen tatsächlichen 
Angaben richtig sind, 

 2. die Einnahme oder Ausgabe mit den geltenden 
Bestimmungen im Einklang steht und nach dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
verfahren wurde und 

b) die Einnahme oder Ausgabe mit den geltenden 
Bestimmungen im Einklang steht und nach dem Grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verfahren wurde und 
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 3. die Lieferung oder Leistung entsprechend der 
zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung 
sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist. 

c) die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde 
liegenden Vereinbarung oder Bestellung sachgemäß und 
vollständig ausgeführt worden ist. 

 Mit Übernahme der sachlichen Richtigkeit kann zugleich die 
rechnerische Richtigkeit bestätigt werden, ohne dass es einer 
gesonderten Unterschrift bedarf. Das Vier-Augen-Prinzip (§ 
39 Absatz 4 Satz 2) bleibt unberührt. 

 

  Mit der Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit wird 
bestätigt, dass der zu buchende Betrag sowie alle auf 
Berechnungen beruhenden Angaben in der förmlichen 
Anordnung, ihren Anlagen und in den begründenden 
Unterlagen richtig sind. 

   
 Die Feststellung der fachtechnischen Richtigkeit erstreckt sich 

auf die fachtechnische Seite der sachlichen Feststellung, 
wenn für die sachliche Feststellung besondere 
Fachkenntnisse (zum Beispiel auf bautechnischem oder 
ärztlichem Gebiet) erforderlich sind. 

Die Bescheinigung der fachtechnischen Richtigkeit erstreckt 
sich auf die fachtechnische Seite der sachlichen Feststellung, 
wenn für die sachliche Feststellung besondere 
Fachkenntnisse (zum Beispiel auf bautechnischem oder 
ärztlichem Gebiet) erforderlich sind. 

   
   
29. Finanzdeckung (Grundsatz): 2936. Finanzdeckung (Grundsatz): 30. Finanzdeckung (Grundsatz): 
Erforderliche Finanzanlagen, die zur Deckung von Rücklagen 
und finanzierten Rückstellungen vorhanden sein müssen. 
Dazu gehören z. B. Tagesgeld, Festgeld, Wertpapiere 
(Rentenpapiere und Aktien etc.) und Fondsanteile. 

Erforderliche FinanzanlagenFinanzmittel, die zur Deckung 
von Rücklagen und finanzierten Rückstellungen vorhanden 
sein müssen. Dazu gehören z. B. Tagesgeld, Festgeld, 
Wertpapiere (Rentenpapiere und Aktien etc.), und 
Fondsanteile, Festgeld und Tagesgeld.. 

Erforderliche Finanzmittel, die zur Deckung von Rücklagen 
und finanzierten Rückstellungen vorhanden sein müssen. 
Dazu gehören zum Beispiel Tagesgeld, Festgeld, 
Wertpapiere (Rentenpapiere und Aktien et cetera) und 
Fondsanteile sowie Giro- und sonstige Konten bei Banken. 

   
 37. Finanzmittel: 31. Finanzmittel: 
 Entsprechen der Summe der Bestände, die den Aktiva A III 

Finanzanlagen und Beteiligungen Nummern 1 und 4 und B III 
Liquide Mittel gemäß Anlage 2 zugeordnet werden. 

Entsprechen der Summe der Bestände, die den Aktiva A III 
Finanzanlagen und Beteiligungen Nummern 1 und 4 und B III 
Liquide Mittel gemäß Anlage 2 zugeordnet werden. 

   
30. Forderungen: 3038. Forderungen: 32. Forderungen: 
In Geld bewertete Ansprüche der kirchlichen Körperschaft an 
Dritte. 

Forderungen im Sinne der Bilanzgliederung für kirchliche 
Körperschaften gemäß Anlage 2 sind in Geld bewertete 
Ansprüche der kirchlichen Körperschaft gegenüber Dritten.In 
Geld bewertete Ansprüche der kirchlichen Körperschaft an 
Dritte. 

Forderungen im Sinne der Bilanzgliederung sind in Geld 
bewertete Ansprüche der kirchlichen Körperschaft gegenüber 
Dritten.  
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31. Gesamtplan: 31. Gesamtplan:  
Die Zusammenstellung der Summen der Einzelpläne des 
Haushalts. 

Die Zusammenstellung der Summen der Einzelpläne des 
Haushalts. 

 

   
32. Gliederung: 3239. Gliederung: 33. Gliederung: 
Darstellung der Haushaltsmittel nach kirchlichen Aufgaben 
oder Diensten entsprechend den von der Evangelischen 
Kirche in Deutschland festgelegten Grundlagen zur 
Haushaltssystematik. 

Darstellung der Haushaltsmittel nach kirchlichen Aufgaben 
oder Diensten entsprechend den von der Evangelischen 
Kirche in Deutschland festgelegten Grundlagen zur 
Haushaltssystematik für kirchliche Körperschaften und 
Einrichtungen. 

Darstellung der Haushaltsmittel nach kirchlichen Aufgaben 
oder Diensten entsprechend den von der Evangelischen 
Kirche in Deutschland festgelegten Grundlagen zur 
Haushaltssystematik für kirchliche Körperschaften und 
Einrichtungen. 

   
 40. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB): 34. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB): 
 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind zum Teil 

kodifizierte, zum Teil ungeschriebene Regeln zur 
Buchführung und Bilanzierung. Sie sind verbindlich 
anzuwenden, wenn Gesetzeslücken vorhanden sind, 
Zweifelsfragen bei der Gesetzesauslegung auftreten oder 
eine Rechtsanpassung an veränderte wirtschaftliche 
Verhältnisse stattfinden muss. 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind zum Teil 
kodifizierte, zum Teil ungeschriebene Regeln zur 
Buchführung und Bilanzierung. Sie sind verbindlich 
anzuwenden, wenn Gesetzeslücken vorhanden sind, 
Zweifelsfragen bei der Gesetzesauslegung auftreten oder 
eine Rechtsanpassung an veränderte wirtschaftliche 
Verhältnisse stattfinden muss. 

   
 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zielen darauf, 

dass die Buchführung nachvollziehbar, klar und übersichtlich 
sein muss. Sie beinhalten daher insbesondere: 

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zielen darauf, 
dass die Buchführung nachvollziehbar, klar und übersichtlich 
sein muss. Sie beinhalten daher insbesondere: 

 1. eine sachgerechte Organisation, a) eine sachgerechte Organisation, 
 2. die fortlaufende, vollständige, richtige und 

zeitgerechte sowie sachlich geordnete Buchung aller 
Geschäftsvorfälle, 

b) die fortlaufende, vollständige, richtige und zeitgerechte 
sowie sachlich geordnete Buchung aller Geschäftsvorfälle, 

 3. dass jeder Buchung ein Beleg zugrunde liegt, c) dass jeder Buchung ein Beleg zugrunde liegt, 
 4. das Verbot, Vermögenswerte und Schulden sowie 

Einnahmen und Ausgaben miteinander zu 
verrechnen (Bruttoprinzip, Saldierungsverbot), 

d) das Verbot, Vermögenswerte und Schulden sowie 
Einnahmen und Ausgaben miteinander zu verrechnen 
(Bruttoprinzip, Saldierungsverbot), 

 5. das Verbot, Buchungen unleserlich zu machen oder 
zu löschen, 

e) das Verbot, Buchungen unleserlich zu machen oder zu 
löschen, 

 6. eine übersichtliche Gliederung des 
Jahresabschlusses und 

f) eine übersichtliche Gliederung des Jahresabschlusses und 

 7. die ordnungsmäßige Aufbewahrung der 
Buchführungsunterlagen. 

g) die ordnungsmäßige Aufbewahrung der 
Buchführungsunterlagen. 
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33. Gruppierung: 3341. Gruppierung: 35. Gruppierung: 
Darstellung der Haushaltsmittel nach Arten entsprechend den 
von der Evangelischen Kirche in Deutschland festgelegten 
Grundlagen zur Haushaltssystematik. 

Darstellung der Haushaltsmittel nach Arten entsprechend den 
von der Evangelischen Kirche in Deutschland festgelegten 
Grundlagen zur Haushaltssystematik für kirchliche 
Körperschaften und Einrichtungen. 

Darstellung der Haushaltsmittel nach Arten entsprechend den 
von der Evangelischen Kirche in Deutschland festgelegten 
Grundlagen zur Haushaltssystematik für kirchliche 
Körperschaften und Einrichtungen. 

   
34. Handlungsfelder kirchlicher Arbeit: 3442. Handlungsfelder kirchlicher Arbeit:  
Funktionale Beschreibung eines bestimmten Bereiches der 
inhaltlichen kirchlichen Arbeit, entsprechend der Gliederung 
der von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
festgelegten Grundlagen zur Haushaltssystematik. Grundlage 
der zielorientierten Planung der kirchlichen Arbeit; diese kann 
alternativ auch nach Organisationseinheiten erfolgen. 
Synonym zu den Bausteinen kirchlicher Arbeit. 

Funktionale Beschreibung eines bestimmten Bereiches der 
inhaltlichen kirchlichen Arbeit, entsprechend der Gliederung 
der von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
festgelegten Grundlagen zur Haushaltssystematik. Grundlage 
der zielorientierten Planung der kirchlichen Arbeit; diese kann 
alternativ auch nach Organisationseinheiten erfolgen. 
Synonym zu den Bausteinen kirchlicher Arbeit.siehe 
kirchliche Handlungsfelder 

 

   
35. Handvorschüsse: 3543. Handvorschüsse: 36. Handvorschüsse: 
Beträge, die einzelnen Dienststellen oder Personen zur 
Bestreitung von kleineren, wiederkehrenden Ausgaben 
bestimmter Art zugewiesen werden. 

Beträge, die einzelnen Dienststellen oder Personen zur 
Bestreitung von kleineren, wiederkehrenden Ausgaben 
bestimmter Art zugewiesen werden. 

Beträge, die einzelnen Dienststellen oder Personen zur 
Bestreitung von kleineren, wiederkehrenden Ausgaben 
bestimmter Art zugewiesen werden. 

   
36. Haushalt 3644. Haushalt: 37. Haushalt: 
Der Haushalt bildet die Grundlage für die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der kirchlichen Körperschaft und wird von 
dem zuständigen Beschlussorgan als Plan verabschiedet. Er 
dient im Rahmen der vorgegebenen Ziele für die inhaltliche 
kirchliche Arbeit der Feststellung und Deckung des 
Ressourcenbedarfs, der zur Erfüllung der damit verbundenen 
Aufgaben voraussichtlich notwendig sein wird. Wird der 
Haushalt nach den Grundsätzen der Outputorientierung 
aufgestellt, erhält er die Form des Haushaltsbuchs. 

Der Haushalt bildet die Grundlage für die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der kirchlichen Körperschaft und wird von 
dem zuständigen Beschlussorgan als Plan verabschiedet. Er 
dient im Rahmen der vorgegebenen Ziele für die inhaltliche 
kirchliche Arbeit der Feststellung und Deckung des 
Ressourcenbedarfs, der zur Erfüllung der damit verbundenen 
Aufgaben voraussichtlich notwendig sein wird. Wird der 
Haushalt nach den Grundsätzen der Outputorientierung 
aufgestellt, erhält er die Form des Haushaltsbuchs. 

Bildet die Grundlage für die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der kirchlichen Körperschaft, er wird von 
dem zuständigen Organ als Plan verabschiedet. Er dient im 
Rahmen der vorgegebenen Ziele für die inhaltliche kirchliche 
Arbeit der Feststellung und Deckung des Ressourcenbedarfs, 
der zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben 
voraussichtlich notwendig sein wird. Wird der Haushalt nach 
den Grundsätzen der Outputorientierung aufgestellt, erhält er 
die Form des Haushaltsbuchs. 

   
37. Haushaltsbuch: 3745. Haushaltsbuch: 38. Haushaltsbuch: 
Darstellungsform des Haushalts im Rahmen der 
Outputorientierung. Dabei erfolgt die Untergliederung nach 
den Organisationseinheiten oder nach den Handlungsfeldern 
kirchlicher Arbeit. Innerhalb der Untergliederungen sind 

Darstellungsform des Haushalts im Rahmen der 
Outputorientierung. Dabei erfolgt die Untergliederung nach 
den Organisationseinheiten oder nach den kirchlichen 
Handlungsfeldern kirchlicher Arbeitoder nach den 

Darstellungsform des Haushalts im Rahmen der 
Outputorientierung. Dabei erfolgt die Untergliederung nach 
den kirchlichen Handlungsfeldern oder nach den 
Organisationseinheiten. Innerhalb der Untergliederungen sind 
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jeweils die Ziele der kirchlichen Arbeit zu beschreiben und 
Angaben zur Zielerreichung zu machen sowie die dafür zu 
erbringenden Leistungen und der dafür erforderliche 
Ressourceneinsatz darzustellen. 

Organisationseinheiten. Innerhalb der Untergliederungen sind 
jeweils die Ziele der kirchlichen Arbeit zu beschreiben und 
Angaben zur Zielerreichung zu machen sowie die dafür zu 
erbringenden Leistungen und der dafür erforderliche 
Ressourceneinsatz darzustellen. 

jeweils die Ziele der kirchlichen Arbeit zu beschreiben und 
Angaben zur Zielerreichung zu machen sowie die dafür zu 
erbringenden Leistungen und der dafür erforderliche 
Ressourceneinsatz darzustellen. 

   
38. Haushaltsmittel: 3846. Haushaltsmittel: 39. Haushaltsmittel: 
Dazu gehören alle Einnahmen und Ausgaben, unabhängig 
von ihrer Zahlungswirksamkeit. 

Dazu gehören alle Einnahmen und Ausgaben, unabhängig 
von ihrer Zahlungswirksamkeit (Sollbuchführung). 

Dazu gehören alle im Haushalt geplanten Einnahmen und 
Ausgaben, unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit 
(Sollbuchführung). 

   
 47. Haushaltsplan:  
 Der Haushaltsplan umfasst alle Sachbuchteile der 

Körperschaft. Ausgenommen sind Verwahr- und 
Vorschusskonten sowie Vermögens- und 
Investitionssachbücher. 

 

   
39. Haushaltsquerschnitt: 39. Haushaltsquerschnitt: 40. Haushaltsquerschnitt: 
Verdichtete Übersicht der Haushaltsmittel, geordnet nach 
Arten (Gruppierung) sowie ggf. weiteren Untergliederungen. 

Verdichtete Übersicht der Haushaltsmittel, geordnet nach 
Arten (Gruppierung) sowie ggf. weiteren Untergliederungen. 

Verdichtete Übersicht der Haushaltsmittel, geordnet nach 
Arten (Gruppierung) sowie weitere notwendige 
Untergliederungen. 

   
40. Haushaltsreste: 4048. Haushaltsreste: 41. Haushaltsreste: 
Haushaltsmittel bis zur Höhe des Unterschieds zwischen 
Haushaltsansatz (einschließlich zusätzlich genehmigter 
Sollveränderungen) und Ergebnis der Haushaltsrechnung, die 
in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. 

Haushaltsmittel bis zur Höhe des Unterschieds zwischen 
Haushaltsansatz (einschließlich zusätzlich genehmigter 
Sollveränderungen) und Ergebnis der Haushaltsrechnung, die 
in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. 

Haushaltsmittel bis zur Höhe des Unterschieds zwischen 
Haushaltsansatz (einschließlich zusätzlich genehmigter 
Sollveränderungen) und Ergebnis der Haushaltsrechnung, die 
in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. 
  

   
41. Haushaltsstelle: 4149. Haushaltsstelle: 42. Haushaltsstelle: 
Eine Haushaltsstelle umfasst die Gliederungs- und 
Gruppierungsnummer nach den von der Evangelischen 
Kirche in Deutschland festgelegten Grundlagen zur 
Haushaltssystematik. Die Haushaltsstelle kann um 
Objektziffern und Unterkonten erweitert werden. Falls 
erforderlich, ist die Sachbuchnummer voranzustellen. 

Eine Haushaltsstelle umfasst die Gliederungs- und 
Gruppierungsnummer nach den von der Evangelischen 
Kirche in Deutschland festgelegten Grundlagen zur 
Haushaltssystematik für kirchliche Körperschaften und 
Einrichtungen. Die Haushaltsstelle kann um Objektziffern und 
Unterkonten erweitert werden. Falls erforderlich, ist die 
Sachbuchnummer voranzustellen. 

Umfasst die Gliederungs- und Gruppierungsnummer nach 
den von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
festgelegten Grundlagen zur Haushaltssystematik für 
kirchliche Körperschaften und Einrichtungen. Die 
Haushaltsstelle kann um Objektziffern und Unterkonten 
erweitert werden. Falls erforderlich, ist die Sachbuchnummer 
voranzustellen. 
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 50. Haushaltsüberwachung:  
 Die Haushaltsüberwachung (§ 29 Absatz 6) dient den 

mittelbewirtschaftenden Stellen zur Übersicht und Kontrolle 
der ihnen zugewiesenen Haushaltsansätze. 

 

   
42. Haushaltsvermerke: 4251. Haushaltsvermerke: 43. Haushaltsvermerke: 
Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu 
Ansätzen des Haushalts (zum Beispiel Deckungsfähigkeit, 
Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke). 

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu 
Ansätzen des Haushalts (zum Beispiel Deckungsfähigkeit, 
Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke). 

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu 
Ansätzen des Haushalts (zum Beispiel Deckungsfähigkeit, 
Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke). 

   
43. Haushaltsvorgriffe: 4352. Haushaltsvorgriffe: 44. Haushaltsvorgriffe: 
Über- und/oder außerplanmäßige Ausgaben, die im 
folgenden Haushaltsjahr haushaltsmäßig abgedeckt werden. 

Über- und/oder außerplanmäßige Ausgaben, die im 
folgenden Haushaltsjahr haushaltsmäßig abgedeckt werden. 

Über- und / oder außerplanmäßige Ausgaben, die im 
folgenden Haushaltsjahr haushaltsmäßig abgedeckt werden. 

   
44. Herstellungskosten: 4453. Herstellungskosten:  45. Herstellungskosten: 
Sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern 
und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung 
eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für 
eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende 
wesentliche Verbesserung entstehen. 

Ausgaben, die durch den Verbrauch von Gütern und die 
Inanspruchnahme von Diensten entstehen:Sind die 
Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die 
Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine 
über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende 
wesentliche Verbesserung entstehen. 

Ausgaben, die durch den Verbrauch von Gütern und die 
Inanspruchnahme von Diensten entstehen: 

 1. für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, a) für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, 
 2. für seine Erweiterung oder b) für seine Erweiterung oder 
 3. für eine über seinen ursprünglichen Zustand 

hinausgehende wesentliche Verbesserung und um 
ihn in betriebsbereiten Zustand zu versetzen. 

c) für eine über seinen ursprünglichen Zustand 
hinausgehende wesentliche Verbesserung und um ihn in 
betriebsbereiten Zustand zu versetzen. 

   
45. Innere Darlehen: 4554. Innere Darlehen: 46. Innere Darlehen: 
Die vorübergehende Inanspruchnahme von Finanzmitteln, die 
der Deckung von Rücklagen oder finanzierten Rückstellungen 
dienen, anstelle einer Darlehensaufnahme. 

Die vorübergehende Inanspruchnahme von Finanzmitteln, die 
der Deckung von Rücklagen oder finanzierten Rückstellungen 
dienen, anstelle einer Darlehensaufnahme (§ 22). 

Vorübergehende Inanspruchnahme von Finanzmitteln, die 
der Deckung von Rücklagen oder finanzierten Rückstellungen 
dienen, anstelle einer Kreditaufnahme. 
 

   
46. Innere Verrechnungen: 4655. Innere Verrechnungen: 47. Innere Verrechnungen: 
Verrechnungen innerhalb des Haushalts zur 
verursachungsgerechten Zuordnung zentral bewirtschafteter 

Verrechnungen innerhalb des Haushalts zur 
verursachungsgerechten Zuordnung zentral bewirtschafteter 

Verrechnungen innerhalb des Haushalts zur 
verursachungsgerechten Zuordnung zentral bewirtschafteter 
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und veranschlagter Haushaltsmittel, die sich gegenseitig 
ausgleichen. 

und veranschlagter Haushaltsmittel, die sich gegenseitig 
ausgleichen. 

und veranschlagter Haushaltsmittel, die sich gegenseitig 
ausgleichen. 

   
 56. Internes Kontrollsystem (IKS): 48. Internes Kontrollsystem (IKS): 
 Besteht aus systematisch gestalteten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen und Kontrollen zur Einhaltung 
von Richtlinien und zur Abwehr von Schäden im Rahmen 
interner Risiken. 

Besteht aus systematisch gestalteten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen und Kontrollen zur Einhaltung 
von Richtlinien und zur Abwehr von Schäden im Rahmen 
interner Risiken.  

   
 57. Inventar:  
 Bestandsverzeichnis aller körperlichen 

Vermögensgegenstände der kirchlichen Körperschaft (§ 66). 
 

   
 58. Inventur:  
 Bestandsaufnahme aller körperlichen 

Vermögensgegenstände der kirchlichen Körperschaft (§ 66). 
 

   
47. Investitionen: 4759. Investitionen: 49. Investitionen: 
Ausgaben, die das Anlagevermögen verändern. Ausgaben, die das Anlagevermögen verändern. Ausgaben, die das Anlagevermögen verändern. 
   
48. Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen: 4860. Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen: 50. Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen: 
Bis zum Abschlussstichtag zahlungswirksam gewordene 
Ausgaben und Einnahmen. 

Bis zum Abschlussstichtag zahlungswirksam gewordene 
Ausgaben und Einnahmen. 

Bis zum Abschlussstichtag zahlungswirksam gewordene 
Ausgaben und Einnahmen. 

   
 61. Jahresabschluss:  
 Rechnerischer Abschluss eines Haushaltsjahres einer nach 

den kaufmännischen Grundsätzen buchenden kirchlichen 
Einrichtung (§ 55). 

 

   
 62. Jahresrechnung:  
 Die Jahresrechnung als Teil des Jahresabschlusses ist der 

rechnerische Abschluss eines Haushaltsjahres einer nach 
den kameralen Grundsätzen buchenden kirchlichen 
Körperschaft (§ 55). 

 

   
 63. Kassengemeinschaft:  
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 Zusammenfassung von Buch-, Kassen- und 
Vermögensführung mehrerer kirchlicher Körperschaften in 
einer Kasse. 

 

   
49. Kassenkredite: 4964. Kassenkredite: 51. Kassenkredite: 
Kurzfristige Darlehen zur Verstärkung des Kassenbestandes. Kurzfristige Darlehen zur Verstärkung des Kassenbestandes. Kurzfristige Kredite zur Verstärkung des Kassenbestandes. 
   
50. Kassenreste: 5065. Kassenreste: 52. Kassenreste: 
Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-
Einnahmen (Kassen- Einnahmereste) oder die Soll-Ausgaben 
höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassen- Ausgabereste) und 
die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen sind. 

1. Kasseneinnahmereste: Beträge, um die die Soll-
Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen, die in 
das folgende Haushaltsjahr zu übertragen 
sind.Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind 
als die Ist-Einnahmen (Kassen- Einnahmereste) 
oder die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-
Ausgaben (Kassen- Ausgabereste) und die in das 
folgende Haushaltsjahr zu übertragen sind. 

a) Kasseneinnahmereste: Beträge, um die die Soll-
Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen, die in das 
folgende Haushaltsjahr zu übertragen sind. 

 2. Kassenausgabereste: Beträge, um die die Soll-
Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben, die in das 
folgende Haushaltsjahr zu übertragen sind. 

b) Kassenausgabereste: Beträge, um die die Soll-Ausgaben 
höher sind als die Ist-Ausgaben, die in das folgende 
Haushaltsjahr zu übertragen sind. 

   
 66. Kircheninterne Vermögensbindungen: 52a. Kircheninterne Vermögensbindungen: 
 Insbesondere Rücklagen gemäß § 71. Es können jedoch 

andere Vermögensbindungen der kirchlichen Körperschaft 
aufgrund Kirchengesetz oder Beschluss des zuständigen 
Gremiums hinzukommen. Wird eine Gegenposition zum nicht 
realisierbaren Vermögen ausgewiesen, soll diese zum 
Vermögensgrundbestand gehören, nicht zu den 
kircheninternen Vermögensbindungen. 

Insbesondere Rücklagen gemäß § 64, es können jedoch 
andere Vermögensbindungen der kirchlichen Körperschaft 
aufgrund Kirchengesetz oder Beschluss des zuständigen 
Gremiums hinzukommen. Wird eine Gegenposition zum nicht 
realisierbaren Vermögen ausgewiesen, soll diese zum 
Vermögensgrundbestand gehören, nicht zu den 
kircheninternen Vermögensbindungen. 

   
 67. Kirchliche Handlungsfelder: 53. Kirchliche Handlungsfelder: 
 Funktionale Beschreibung eines bestimmten Bereiches der 

inhaltlichen kirchlichen Arbeit, zur zielorientierten Planung der 
kirchlichen Arbeit. 

Funktionale Beschreibung eines bestimmten Bereiches der 
inhaltlichen kirchlichen Arbeit, zur zielorientierten Planung der 
kirchlichen Arbeit. 

   
51. Kirchliche Wirtschaftsbetriebe 5168. Kirchliche Wirtschaftsbetriebe 54. Kirchliche Wirtschaftsbetriebe: 
Insbesondere Betriebe gewerblicher Art und andere Betriebe, 
für die handels- und steuerrechtliche Grundlagen für die 
Wirtschaftsführung vorrangig sind. 

Insbesondere Betriebe gewerblicher Art und andere Betriebe, 
für die handels- und steuerrechtliche Grundlagen für die 
Wirtschaftsführung vorrangig sind. 

Insbesondere Betriebe gewerblicher Art und andere Betriebe, 
für die handels- und steuerrechtliche Grundlagen für die 
Wirtschaftsführung vorrangig sind. 
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 69. Kirchliches Finanzwesen: 55. Kirchliches Finanzwesen: 
 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der 

evangelischen Körperschaften öffentlichen Rechts. 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der 
evangelischen Körperschaften öffentlichen Rechts. 

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der 
evangelischen Körperschaften öffentlichen Rechts. 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der 
evangelischen Körperschaften öffentlichen Rechts. 

   
52. Kosten: 5270. Kosten: 56. Kosten: 
In Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder 
Abnutzung von Vermögensgegenständen und die 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur kirchlichen 
Aufgabenerfüllung in einer bestimmten Periode. 

In Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder 
Abnutzung von Vermögensgegenständen und die 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur kirchlichen 
Aufgabenerfüllung in einer bestimmten Periode. 

In Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder 
Abnutzung von Vermögensgegenständen und die 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur kirchlichen 
Aufgabenerfüllung in einer bestimmten Periode. 

   
53. Kosten- und Leistungsrechnung: 5371. Kosten- und Leistungsrechnung: 57. Kosten- und Leistungsrechnung: 
Verfahren, in dem Kosten und Erlöse erfasst und zum Zweck 
spezieller Auswertungen nach Kosten-/Erlösarten 
verursachungsgerecht auf die Kostenstellen verteilt und 
Kostenträgern (Leistungen) zugeordnet werden. 

Verfahren, in dem Kosten und Erlöse erfasst und zum Zweck 
spezieller Auswertungen nach Kosten- und /Erlösarten 
verursachungsgerecht auf die Kostenstellen verteilt und 
Kostenträgern (Leistungen) zugeordnet werden. 

Verfahren, in dem Kosten und Erlöse erfasst und zum Zweck 
spezieller Auswertungen nach Kosten- und Erlösarten 
verursachungsgerecht auf die Kostenstellen verteilt und 
Kostenträgern (Leistungen) zugeordnet werden. 
 
  

   
54. Darlehen  58. Kredite: 
Unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten 
aufgenommene Finanzmittel. 

 Unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten 
aufgenommene Finanzmittel. 

   
55. Leistungen: 55. Leistungen: 59. Leistungen: 
In Geld bewertbare Arbeitsergebnisse, die zur kirchlichen 
Aufgabenerfüllung erbracht werden. 

In Geld bewertbare Arbeitsergebnisse, die zur kirchlichen 
Aufgabenerfüllung erbracht werden. 

In Geld bewertbare Arbeitsergebnisse, die zur kirchlichen 
Aufgabenerfüllung erbracht werden. 
 

   
 72. Liquidierbares Vermögen: 59a. Liquidierbares Vermögen: 
 Insbesondere Finanzanlagen und Liquide Mittel. Werden 

weitere Vermögenswerte angegeben, sind ergänzende 
Aussagen zur Liquidierbarkeit zu machen. 

Insbesondere Finanzanlagen und Liquide Mittel. Werden 
weitere Vermögenswerte angegeben, sind ergänzende 
Aussagen zur Liquidierbarkeit zu machen. 

   
56. Nachtragshaushalt 5673. Nachtragshaushalt: 60. Nachtragshaushalt: 
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Nachträgliche Änderung des Haushalts zur Deckung eines 
erheblichen Fehlbetrages oder zur Leistung bisher nicht 
veranschlagter Haushaltsmittel in erheblichem Umfang. 

Nachträgliche Änderung des Haushalts zur Deckung eines 
erheblichen Fehlbetrages oder zur Leistung bisher nicht 
veranschlagter Haushaltsmittel in erheblichem Umfang. 

Nachträgliche Änderung des Haushalts zur Deckung eines 
erheblichen Fehlbetrages oder zur Leistung bisher nicht 
veranschlagter Haushaltsmittel in erheblichem Umfang. 

   
57. Nebenrechnung: 5774. Nebenrechnung: 61. Nebenrechnung: 
Nebenrechnungen sind alle außerhalb des Haushalts 
geführten Rechnungen, die keine Sonderhaushalte sind (im 
Wesentlichen Verwahrungen und Vorschüsse, 
Vermögenssachbuch, Investitions- und Baurechnungen). Es 
ist sicherzustellen, dass das Etatrecht gewahrt bleibt; z. B. 
sind Rücklagenzuführungen und -entnahmen sowie die zur 
Finanzierung der Baumaßnahmen erforderlichen 
Haushaltsmittel durch den Haushalt zu buchen. 

Nebenrechnungen sind alle außerhalb des Haushalts 
geführten Rechnungen, die keine Sonderhaushalte sind (im 
Wesentlichen Verwahrungen und Vorschüsse, 
Vermögenssachbuch, Investitions- und Baurechnungen). Es 
ist sicherzustellen, dass das Etatrecht gewahrt bleibt; z. B. 
sind Rücklagenzuführungen und -entnahmen sowie die zur 
Finanzierung der Baumaßnahmen erforderlichen 
Haushaltsmittel durch den Haushalt zu buchen. 

Nebenrechnungen sind alle außerhalb des Haushalts 
geführten Rechnungen, die keine Sonderhaushalte sind (im 
Wesentlichen Verwahrungen und Vorschüsse, 
Vermögenssachbuch, Investitions- und Baurechnungen). Es 
ist sicherzustellen, dass das Etatrecht gewahrt bleibt; zum 
Beispiel sind Rücklagenzuführungen und -entnahmen sowie 
die zur Finanzierung der Baumaßnahmen erforderlichen 
Haushaltsmittel durch den Haushalt zu buchen. 

   
58. Niederschlagung: 5875. Niederschlagung: 62. Niederschlagung: 
Befristete oder unbefristete Zurückstellung der 
Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf 
den Anspruch selbst, aber mit buchmäßiger Bereinigung. 

Befristete oder unbefristete Zurückstellung der 
Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf 
den Anspruch selbst, aber mit buchmäßiger Bereinigung. 

Befristete oder unbefristete Zurückstellung der 
Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf 
den Anspruch selbst, aber mit buchmäßiger Bereinigung. Die 
zahlungspflichtige Person erhält keine Mitteilung. 

   
59. Outputorientierung: 5976. Outputorientierung:  
Outputorientierung ist die aufgaben- und ergebnisorientierte 
Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln. Sie ist die Abkehr von 
der zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine 
ressourcenverbrauchsorientierte Darstellung und Steuerung 
der kirchlichen Arbeit durch die Vergabe von überprüfbaren 
inhaltlichen Zielen. 

Outputorientierung ist die aufgaben- und ergebnisorientierte 
Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln. Sie ist die Abkehr von 
der zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine 
ressourcenverbrauchsorientierte Darstellung und Steuerung 
der kirchlichen Arbeit durch die Vergabe von überprüfbaren 
inhaltlichen Zielen. 

 

   
60. Passiva: 6077. Passiva: 63. Passiva: 
Summe des Reinvermögens, der Sonderposten und der 
Schulden, die in der Bilanz die Mittelherkunft nachweist. 

Summe des ReinvermögensEigenkapitals, der Sonderposten 
und der Schulden sowie Passive 
Rechnungsabgrenzungsposten, die in der Bilanz die 
Mittelherkunft nachweist. 

Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten und der 
Schulden sowie Passive Rechnungsabgrenzungsposten, die 
in der Bilanz die Mittelherkunft nachweist (gemäß Anlage 2). 
 

   
61. Reinvermögen: 61. Reinvermögen: 64. Reinvermögen: 
Summe aus Vermögensgrundbestand, Rücklagen, 
Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis. In einer kaufmännischen 

Summe aus Vermögensgrundbestand, Rücklagen, 
Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis. In einer kaufmännischen 

Alternative Bezeichnung zu „Eigenkapital“. 
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Bilanz würde das Reinvermögen im Wesentlichen das 
Eigenkapital bezeichnen. 

Bilanz würde das Reinvermögen im Wesentlichen das 
Eigenkapital bezeichnen. 

   
62. Ressourcen: 6278. Ressourcen: 65. Ressourcen: 
Gesamtheit der zur Aufgabenerfüllung verfügbaren 
Finanzmittel, Vermögensgegenstände, Arbeits- und 
Dienstleistungen. 

Gesamtheit der zur Aufgabenerfüllung verfügbaren 
Finanzmittel, Vermögensgegenstände, Arbeits- und 
Dienstleistungen. 

Gesamtheit der zur Aufgabenerfüllung verfügbaren 
Vermögensgegenstände sowie Arbeits- und Dienstleistungen. 

   
63. Ressourceneinsatz: 63. Ressourceneinsatz: 66. Ressourceneinsatz: 
Der zur Zielerreichung erforderliche Einsatz von Ressourcen. Der zur Zielerreichung erforderliche Einsatz von Ressourcen. Der zur Zielerreichung erforderliche Einsatz von Ressourcen. 
   
64. Ressourcenverbrauchskonzept: 6479. Ressourcenverbrauchskonzept:  
Konzept, bei dem abweichend von der klassischen 
Kameralistik nicht nur der zur kirchlichen Aufgabenerfüllung 
erforderliche Finanzmitteleinsatz, sondern der vollständige 
Ressourceneinsatz dargestellt wird (insbesondere die nicht 
zahlungswirksame Minderung der Ressourcen). 

Konzept, bei dem abweichend von der klassischen 
Kameralistik nicht nur der zur kirchlichen Aufgabenerfüllung 
erforderliche Finanzmitteleinsatz, sondern der vollständige 
Ressourceneinsatz dargestellt wird (insbesondere die nicht 
zahlungswirksame Minderung der Ressourcen). 

 

   
65. Rücklagen: 6580. Rücklagen: 67. Rücklagen: 
Mittel, die gesetzlich oder freiwillig für bestimmte 
Verwendungszwecke zur Sicherstellung ihrer künftigen 
Finanzierbarkeit aus der laufenden Haushaltswirtschaft 
ausgesondert werden und durch Finanzanlagen gedeckt sein 
müssen. 

Mittel, die gesetzlich oder freiwillig für bestimmte 
Verwendungszwecke zur Sicherstellung ihrer künftigen 
Finanzierbarkeit aus der laufenden Haushaltswirtschaft 
ausgesondert werden und durch Finanzanlagen gedeckt sein 
müssen. 

Mittel, die gesetzlich oder freiwillig für bestimmte 
Verwendungszwecke zur Sicherstellung ihrer künftigen 
Finanzierbarkeit aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet 
wurden. Sie sind Teil des Eigenkapitals und durch 
Finanzmittel gedeckt. 

   
66. Rückstellungen (finanziert und nicht finanziert): 6681. Rückstellungen (finanziert und nicht finanziert): 68. Rückstellungen: 
Wirtschaftlich im Haushaltsjahr entstandener 
Ressourcenverbrauch, verbunden mit einer zukünftigen 
Zahlungsverpflichtung in unbekannter Höhe und zu einem 
nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt (zum Beispiel Pensions- 
und Clearingrückstellungen). 

Wirtschaftlich im Haushaltsjahr entstandener 
Ressourcenverbrauch, verbunden mit einer zukünftigen 
Zahlungsverpflichtung in unbekannter Höhe und zu einem 
nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt (zum Beispiel Pensions- 
und Clearingrückstellungen). Rückstellungen decken somit 
Verpflichtungen ab, die zwar dem Grunde, aber noch nicht der 
Höhe und dem Zeitpunkt der Fälligkeit nach bekannt sind 
(§ 73). 

Wirtschaftlich im Haushaltsjahr entstandener 
Ressourcenverbrauch, verbunden mit einer zukünftigen 
Zahlungsverpflichtung in unbekannter Höhe oder zu einem 
nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt (zum Beispiel 
Versorgungs- und Clearingrückstellungen). Rückstellungen 
decken somit Verpflichtungen ab, die zwar dem Grunde, aber 
noch nicht der Höhe und dem Zeitpunkt der Fälligkeit nach 
bekannt sind. 

   
 82. Sachbuch:  
 Das Sachbuch ist neben dem Zeitbuch eines der Hauptbücher 

in der Buchführung. Das Sachbuch erfasst Ein- und 
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Auszahlungen nach der Ordnung der jeweils geltenden 
Haushaltssystematik für kirchliche Körperschaften und 
Einrichtungen. 

   
 83. Sachbuchteil:  
 Sind Sachbücher, die als Vorbücher oder Nebenrechnung 

geführt werden. 
 

   
67. Sammelanordnung: 6784. Sammelanordnung: 69. Sammelanordnung: 
Anordnung für eine einmalige Zahlung oder wiederkehrende 
Zahlungen für jeweils mehrere Zahlungspflichtige oder 
Empfangsberechtigte innerhalb eines Haushaltsjahres. 
Gleiches gilt für die Buchung von nicht zahlungswirksamen 
Vorgängen im Rahmen der Verbundrechnung. 

Anordnung für eine einmalige Zahlung oder wiederkehrende 
Zahlungen für jeweils mehrere Zahlungspflichtige oder 
Empfangsberechtigte innerhalb eines Haushaltsjahres. 
Gleiches gilt für die Buchung von nicht zahlungswirksamen 
Vorgängen im Rahmen der Verbundrechnung. 

Anordnung für eine einmalige Zahlung oder wiederkehrende 
Zahlungen für jeweils mehrere Zahlungspflichtige oder 
Empfangsberechtigte innerhalb eines Haushaltsjahres. Das 
Gleiche gilt für die Buchung von nicht zahlungswirksamen 
Vorgängen im Rahmen der Verbundrechnung. 

   
68. Sammelnachweis: 6885. Sammelnachweis: 70. Sammelnachweis: 
Mögliche Zusammenfassung sachlich zusammengehöriger 
Ausgaben in einer Anlage zum Haushalt. Der 
Sammelnachweis kann vorläufige Buchungsstelle sein. 

Mögliche Zusammenfassung sachlich zusammengehöriger 
Ausgaben in einer Anlage zum Haushalt. Der 
Sammelnachweis kann vorläufige Buchungsstelle sein. 

Mögliche Zusammenfassung sachlich zusammengehöriger 
Ausgaben in einer Anlage zum Haushalt. Der 
Sammelnachweis kann vorläufige Buchungsstelle sein. 

   
 86. Schenkung:  
 Ist eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen 

einen anderen bereichert und sich beide Teile darüber einig 
sind, dass die Zuwendung ohne Gegenleistung geschieht. 

 

   
69. Schulden: 6987. Schulden: 71. Schulden: 
Bilanziell umfassen die Schulden die Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten. Inhaltlich handelt es sich dabei um 
Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der 
Höhe nach feststehen. 

Bilanziell umfassen die Schulden die Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten (Passivpositionen C und D der 
Bilanzgliederung für kirchliche Körperschaften gemäß Anlage 
2.Bilanziell umfassen die Schulden die Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten. Inhaltlich handelt es sich dabei um 
Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der 
Höhe nach feststehen. 

Bilanziell umfassen die Schulden die Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten (Passivpositionen C und D der 
Bilanzgliederung für kirchliche Körperschaften gemäß Anlage 
2). 

   
 88. Selbstabschließer: 72. Selbstabschließer: 
 In sich zu finanzierende und abzuschließende Abschnitte oder 

Unterabschnitte des Haushalts. 
In sich zu finanzierende und abzuschließende Abschnitte oder 
Unterabschnitte des Haushalts. 
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70. Soll-Ausgaben und Soll-Einnahmen: 7089. Soll-Ausgaben und Soll-Einnahmen: 73. Soll-Ausgaben und Soll-Einnahmen: 
Die aufgrund von Anordnungen in der Haushaltsrechnung 
erfassten Ausgaben bzw. Einnahmen. 

Die aufgrund von Anordnungen in der Haushaltsrechnung 
erfassten Ausgaben bzw. Einnahmen. 

Aufgrund von Anordnungen in der Haushaltsrechnung 
erfasste Ausgaben oder Einnahmen. 

   
71. Sonderhaushalt: 7190. Sonderhaushalt: 74. Sonderhaushalt: 
Sonderhaushalte sind aus dem Haushalt ausgegliederte 
Teile. Bestehen Sonderhaushalte, so bilden sie gemeinsam 
mit dem Haushalt den Gesamthaushalt und unterliegen dem 
Etatrecht. Das Etatrecht bleibt nur gewahrt, wenn die 
Zuweisung zum oder vom Sonderhaushalt im Haushalt 
beschlossen wird und die Finanzstruktur, das 
Gesamtvolumen, die Vermögenssituation und der Stellenplan 
des Sonderhaushaltes erläutert sind. 

Das zuständige Leitungsorgan kann festlegen, dass für 
kirchliche Werke und Einrichtungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit sowie für Sondervermögen 
Sonderhaushalte aufgestellt werden. Ein Sonderhaushalt liegt 
nur dann vor, wenn der Grundsatz der Haushaltseinheit 
durchbrochen wird, so dass ein gesonderter Haushalts-, 
Buchungs- und Bilanzkreis geführt wird. In sich zu 
finanzierende und abzuschließende Abschnitte oder 
Unterabschnitte im Haushalt der Körperschaft 
(Selbstabschließer) gehören nicht zu den Sonderhaushalten.  
Bestehen Sonderhaushalte, so bilden sie gemeinsam mit dem 
Haushalt den Gesamthaushalt und unterliegen dem Etatrecht. 
Das Etatrecht bleibt nur gewahrt, wenn die Zuweisung zum 
oder vom Sonderhaushalt im Haushalt beschlossen wird und 
die Finanzstruktur, das Gesamtvolumen, die 
Vermögenssituation und der Stellenplan des Sonderhaushalts 
erläutert sind.Sonderhaushalte sind aus dem Haushalt 
ausgegliederte Teile. Bestehen Sonderhaushalte, so bilden 
sie gemeinsam mit dem Haushalt den Gesamthaushalt und 
unterliegen dem Etatrecht. Das Etatrecht bleibt nur gewahrt, 
wenn die Zuweisung zum oder vom Sonderhaushalt im 
Haushalt beschlossen wird und die Finanzstruktur, das 
Gesamtvolumen, die Vermögenssituation und der Stellenplan 
des Sonderhaushaltes erläutert sind. 

Das zuständige Leitungsorgan kann festlegen, dass für 
kirchliche Werke und Einrichtungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit sowie für Sondervermögen 
Sonderhaushalte aufgestellt werden. Ein Sonderhaushalt 
liegt nur dann vor, wenn der Grundsatz der Haushaltseinheit 
durchbrochen wird, so dass ein gesonderter Haushalts-, 
Buchungs- und Bilanzkreis geführt wird. Selbstabschließer 
im Haushalt der Körperschaft gehören nicht zu den 
Sonderhaushalten. Bestehen Sonderhaushalte, so bilden sie 
gemeinsam mit dem Haushalt den Gesamthaushalt und 
unterliegen dem Etatrecht. Das Etatrecht bleibt nur gewahrt, 
wenn die Zuweisung zum oder vom Sonderhaushalt im 
Haushalt beschlossen wird und die Finanzstruktur, das 
Gesamtvolumen, die Vermögenssituation und der 
Stellenplan des Sonderhaushalts erläutert sind. 

   
72. Sonderkassen: 7291. Sonderkassen: 75. Sonderkassen: 
Selbständige Kassen der Wirtschaftsbetriebe, Einrichtungen, 
Stiftungen und sonstigen Sondervermögen, für die getrennte 
Rechnungen geführt werden. 

Selbständige Kassen der 
SonderhaushalteWirtschaftsbetriebe, Einrichtungen, 
Stiftungen und sonstigen Sondervermögen, für die getrennte 
Rechnungen geführt werden. 

Selbständige Kassen der Sonderhaushalte. 

   
73. Sondervermögen: 7392. Sondervermögen: 76. Sondervermögen: 
Vermögensteile im Sinne von aus dem kirchlichen Haushalt 
organisatorisch ausgegliederten Werken, Einrichtungen und 

Teile des Gesamtvermögens der Körperschaft, die durch 
Gesetz, Rechtsakt eines Dritten oder durch Rechtsgeschäft 

Teile des Gesamtvermögens der Körperschaft, die durch 
Gesetz, Rechtsakt eines Dritten oder durch Rechtsgeschäft 
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Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die für die 
Erfüllung bestimmter Aufgaben vom Vermögen der 
kirchlichen Körperschaft abgesondert sind. Die 
Sondervermögen sollen im Jahresabschluss konsolidiert 
werden. 

einer Zweckbindung unterliegen, die die Verfügungsgewalt 
über das Vermögen einschränkt (zum Beispiel rechtlich 
unselbständige Stiftungen). Sondervermögen können im 
Haushalt der Körperschaft oder als Sonderhaushalt geführt 
werden.Vermögensteile im Sinne von aus dem kirchlichen 
Haushalt organisatorisch ausgegliederten Werken, 
Einrichtungen und Stiftungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit, die für die Erfüllung bestimmter 
Aufgaben vom Vermögen der kirchlichen Körperschaft 
abgesondert sind. Die Sondervermögen sollen im 
Jahresabschluss konsolidiert werden. 

einer Zweckbindung unterliegen, die die Verfügungsgewalt 
über das Vermögen einschränkt (zum Beispiel rechtlich 
unselbständige Stiftungen). Sondervermögen können im 
Haushalt der Körperschaft oder als Sonderhaushalt geführt 
werden. 

   
74. Stundung: 7493. Stundung: 77. Stundung: 
Hinausschieben der Fälligkeit des Anspruchs oder mehrerer 
Teile davon (Ratenzahlung). 

Hinausschieben der Fälligkeit des Anspruchs oder mehrerer 
Teile davon (Ratenzahlung). 

Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs oder mehrerer 
Teile davon (Ratenzahlung). 

   
75. Treuhandvermögen: 7594. Treuhandvermögen: 78. Treuhandvermögen: 
Vermögensgegenstände, die für Dritte verwaltet werden. 
Bilanziell ist dieses unter dem Bilanzstrich oder im Anhang 
nachrichtlich aufzuführen. Alternativ sind bei dessen 
Aktivierung, die damit verbundenen Verpflichtungen 
gegenüber dem Treugeber zu passivieren. 

Vermögensgegenstände, die für Dritte verwaltet werden. 
Bilanziell ist dieses unter dem Bilanzstrich oder im Anhang 
nachrichtlich aufzuführen. Alternativ ist bei der Übernahme 
der Bilanzwerte des Treuhandvermögens in die eigene Bilanz 
das Eigenkapital des Treuhandvermögens in der Position 
Sonderposten Sondervermögen und Treuhandvermögen zu 
passivieren.Alternativ sind bei dessen Aktivierung, die damit 
verbundenen Verpflichtungen gegenüber dem Treugeber zu 
passivieren. 

Vermögensgegenstände, die für Dritte verwaltet werden. 
Bilanziell ist dieses im Anhang nachrichtlich aufzuführen. 
Alternativ ist bei der Übernahme der Bilanzwerte des 
Treuhandvermögens in die eigene Bilanz das Eigenkapital 
des Treuhandvermögens in der Position Sonderposten 
Sondervermögen und Treuhandvermögen zu passivieren. 

   
76. Überplanmäßige Haushaltsmittel: 7695. Überplanmäßige Haushaltsmittel: 79. Überplanmäßige Haushaltsmittel: 
Haushaltsmittel, die den Haushaltsansatz unter Einschluss 
der im Deckungskreis verfügbaren Haushaltsmittel oder aus 
dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste übersteigen. 

Haushaltsmittel, die den Haushaltsansatz unter Einschluss 
der im Deckungskreis verfügbaren Haushaltsmittel oder aus 
dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste übersteigen. 

Haushaltsmittel, die den Haushaltsansatz unter Einschluss 
der im Deckungskreis verfügbaren Haushaltsmittel oder aus 
dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste übersteigen. 
  

   
77. Überschuss: 7796. Überschuss: 80. Überschuss: 

a) Ist-Überschuss: Der Betrag, um den im Rahmen des 
Kassenabschlusses die Ist-Einnahmen höher sind 
als die Ist-Ausgaben; 

1. Ist-Überschuss: Der Betrag, um den im Rahmen des 
Kassenabschlusses die Ist-Einnahmen höher sind als die 
Ist-Ausgaben; 

a) Ist-Überschuss: Betrag, um den im Rahmen des 
Kassenabschlusses die Ist-Einnahmen höher sind als die Ist-
Ausgaben. 
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b) Soll-Überschuss: Der Betrag, um den im Rahmen 
der Haushaltsrechnung unter Berücksichtigung der 
Haushaltsreste und Haushaltsvorgriffe die Soll-
Einnahmen höher sind als die Soll-Ausgaben. 

2. Soll-Überschuss: Der Betrag, um den im Rahmen der 
Haushaltsrechnung unter Berücksichtigung der 
Haushaltsreste und Haushaltsvorgriffe die Soll-
Einnahmen höher sind als die Soll-Ausgaben. 

b) Soll-Überschuss: Betrag, um den im Rahmen der 
Haushaltsrechnung unter Berücksichtigung der 
Haushaltsreste und Haushaltsvorgriffe die Soll-Einnahmen 
höher sind als die Soll-Ausgaben. 

   
78. Umlaufvermögen: 7897. Umlaufvermögen: 81. Umlaufvermögen: 
Die Teile des Vermögens, die nicht dazu bestimmt sind, 
dauerhaft der Aufgabenerfüllung zu dienen und keine 
Rechnungsabgrenzungsposten sind (Aktiv-Position B der 
Bilanzgliederung für kirchliche Körperschaften). 

Die Teile des Vermögens, die nicht dazu bestimmt sind, 
dauerhaft der Aufgabenerfüllung zu dienen und keine 
Rechnungsabgrenzungsposten sind (Aktiv-Position B der 
Bilanzgliederung für kirchliche Körperschaften gemäß Anlage 
2). Finanzanlagen werden unabhängig von der 
Dauerhaftigkeit im Anlagevermögen nachgewiesen. 

Teile des Vermögens, die nicht dazu bestimmt sind, 
dauerhaft der Aufgabenerfüllung zu dienen und keine 
Rechnungsabgrenzungsposten sind (Aktivposition B der 
Bilanzgliederung für kirchliche Körperschaften gemäß 
Anlage 2). Finanzanlagen werden unabhängig von der 
Dauerhaftigkeit im Anlagevermögen nachgewiesen. 

   
 98. Verbindlichkeiten: 82. Verbindlichkeiten: 
 Passivposition D nach Anlage 2 für Zahlungsverpflichtungen 

gegenüber Dritten, die in der Höhe und im Zeitpunkt 
feststehen. Hierzu gehören insbesondere: 

Passivposition D nach Anlage 2 für Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber Dritten, die in der Höhe und im Zeitpunkt 
feststehen. Hierzu gehören insbesondere: 

 1. aufgenommene Darlehen, a) aufgenommene Kredite, 
 2. gebuchte, nicht gezahlte Rechnungen, b) gebuchte, nicht gezahlte Rechnungen, 
 3. durchlaufende Gelder, c) durchlaufende Gelder, 
 4. unklare Einzahlungen, Irrläufer und d) unklare Einzahlungen, Irrläufer und 
 5. Verwahrte Mietkautionen (bei der vermietenden Person). e) Mietkautionen (bei der vermietenden Person). 
   
79. Unterabschnitt: 7999. Unterabschnitt:  
Untergliederung eines Abschnitts. Untergliederung eines Abschnitts.  
   
80. Verbundrechnung: 80100. Verbundrechnung: 83. Verbundrechnung: 
Ein Buchungssystem der Kameralistik, das auch die nicht 
zahlungswirksamen Veränderungen des Vermögens und der 
Schulden mit der reinen Finanzrechnung verbindet und der 
buchhalterischen Realisierung des 
Ressourcenverbrauchskonzeptes dient. 

Ein Buchungssystem der Kameralistik, das auch die nicht 
zahlungswirksamen Veränderungen des Vermögens und der 
Schulden mit der reinen Finanzrechnung verbindet und der 
buchhalterischen Realisierung des 
Ressourcenverbrauchskonzeptes dient. 

Buchungssystem der Kameralistik, das auch die nicht 
zahlungswirksamen Veränderungen des Vermögens und der 
Schulden mit der reinen Finanzrechnung verbindet und der 
buchhalterischen Realisierung des 
Ressourcenverbrauchskonzeptes dient. 

   
81. Verfügungsmittel: 81101. Verfügungsmittel: 84. Verfügungsmittel: 
Beträge, die bestimmten Personen für dienstliche Zwecke zur 
Verfügung stehen. 

Beträge für dienstliche Zwecke, die bestimmten Personen für 
die repräsentativen Aufgaben zur Verfügung stehen, die nicht 
privater Natur sind, nicht übertragen und nicht überschritten 

Beträge, die bestimmten Personen für dienstliche Zwecke zur 
Verfügung stehen. 
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werden dürfen.Beträge, die bestimmten Personen für 
dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen. 

   
82. Vermögen: 82102. Vermögen: 85. Vermögen: 
Das Vermögen gliedert sich in das Anlage- und 
Umlaufvermögen. 

Gliedert sich in Anlage- und Umlaufvermögen 
(Aktivpositionen A und B der Bilanzgliederung für kirchliche 
Körperschaften gemäß Anlage 2).Das Vermögen gliedert sich 
in das Anlage- und Umlaufvermögen. 

Gliedert sich in Anlage- und Umlaufvermögen 
(Aktivpositionen A und B der Bilanzgliederung für kirchliche 
Körperschaften gemäß Anlage 2). 

   
83. Vermögensgegenstand: 83103. Vermögensgegenstand: 86. Vermögensgegenstand: 
Einzeln bewertbare und aktivierungspflichtige Gegenstände 
und Ansprüche, die zur Erfüllung der kirchlichen Aufgaben 
eingesetzt werden können. 

Einzeln bewertbare und aktivierungspflichtige 
aktivierungsfähige Gegenstände und Ansprüche, die zur 
Erfüllung der kirchlichen Aufgaben eingesetzt werden können. 

Einzeln bewertbare und aktivierungsfähige Gegenstände und 
Ansprüche, die zur Erfüllung der kirchlichen Aufgaben 
eingesetzt werden können. 
 

   
84. Vermögensgrundbestand: 84104. Vermögensgrundbestand: 87. Vermögensgrundbestand: 
Der Vermögensgrundbestand ergibt sich als Differenz 
zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Rücklagen, 
Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis, Sonderposten und 
Schulden, sowie ggf. einem Passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten. 

Passivposition A I der Bilanzgliederung für kirchliche 
Körperschaften gemäß Anlage 2. Der 
Vermögensgrundbestand ergibt sich als Differenz zwischen 
dem Vermögen (Aktiva) und Kircheninternen 
Vermögensbindungen den Rücklagen, Ergebnisvortrag und 
Bilanzergebnis, Sonderposten und Schulden, sowie 
Passivemn Rechnungsabgrenzungsposten. 

Passivposition A I der Bilanzgliederung für kirchliche 
Körperschaften gemäß Anlage 2. Er ergibt sich als Differenz 
zwischen dem Vermögen (Aktiva) und Kircheninternen 
Vermögensbindungen, Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis, 
Sonderposten und Schulden sowie Passivem 
Rechnungsabgrenzungsposten. 

   
85. Vermögensgrundstock: 85. Vermögensgrundstock: 88. (weggefallen) 
Bedarfsposition: Teil des Vermögensgrundbestandes, wenn 
dieser noch andere Bestandteile enthält. 

Bedarfsposition: Teil des Vermögensgrundbestandes, wenn 
dieser noch andere Bestandteile enthält. 

 

   
86. Vermögenshaushalt: 86. Vermögenshaushalt: 89. Vermögenshaushalt: 
Teil des Haushalts als Grundlage für die Planung und den 
Nachweis der Bilanzveränderungen. 

Teil des Haushalts als Grundlage für die Planung und den 
Nachweis der Bilanzveränderungen. 

Teil des Haushalts als Grundlage für die Planung und den 
Nachweis der Bilanzveränderungen. Eine Trennung in 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist nicht verpflichtend. 

   
87. Vermögensnachweis: 87105. Vermögensnachweis: 90. Vermögensnachweis: 
Darstellung der Anfangsbestände, Veränderungen und 
Endbestände der nicht im Haushaltssachbuch oder dem 
Verwahr- und Vorschussbuch enthaltenen 

Darstellung der Anfangsbestände, Veränderungen und 
Endbestände der nicht im Haushaltssachbuch oder dem 
Verwahr- und Vorschussbuch enthaltenen 

Darstellung der Anfangsbestände, Veränderungen und 
Endbestände der nicht im Haushaltssachbuch oder dem 
Verwahr- und Vorschussbuch enthaltenen 
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Vermögenspositionen, Rücklagen, Sonderposten und 
Schulden, als Teil der daraus abzuleitenden Bilanz. 

Vermögenspositionen, Rücklagen, Sonderposten und 
Schulden, als Teil der daraus abzuleitenden Bilanz. 

Vermögenspositionen, Rücklagen, Sonderposten und 
Schulden, als Teil der daraus abzuleitenden Bilanz. 

   
88. Vermögensübersicht: 88106. Vermögensübersicht: 91. Vermögensübersicht: 
Vereinfachte, im Verhältnis zum Vermögensnachweis oder 
der Bilanz unvollständige Darstellung von Positionen des 
Vermögens und der Schulden. 

Vereinfachte, im Verhältnis zum Vermögensnachweis oder 
der Bilanz unvollständige Darstellung von Positionen des 
Vermögens und der Schulden. 

Vereinfachte, im Verhältnis zum Vermögensnachweis oder 
der Bilanz unvollständige Darstellung von Positionen des 
Vermögens und der Schulden. 

   
89. Verpflichtungsermächtigungen: 89107. Verpflichtungsermächtigungen: 92. Verpflichtungsermächtigungen: 
Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen für 
zahlungswirksame Aufwendungen oder Investitionen in 
künftigen Jahren. 

Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen für 
zahlungswirksame Aufwendungen oder Investitionen, 
Investitionsfördermaßnahmen oder Projektförderungen in 
künftigen Jahren. 

Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen für 
Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in künftigen 
Jahren. 

   
90. Verstärkungsmittel: 90108. Verstärkungsmittel: 93. Verstärkungsmittel: 
Siehe Deckungsreserve. Siehe Deckungsreserve. Zentral veranschlagte Haushaltsansätze zur Deckung der 

Inanspruchnahme über- und außerplanmäßiger 
Haushaltsmittel im gesamten Haushalt. Verstärkungsmittel 
(Deckungsreserven) können getrennt veranschlagt werden 
(zum Beispiel für Personalausgaben, Investitionsmaßnahmen 
und den übrigen Haushalt). 

   
91. Verwaltungshaushalt: 91. Verwaltungshaushalt: 94. Verwaltungshaushalt: 
Teil des Haushalts als Grundlage für die Planung und den 
Nachweis der nicht unmittelbar vermögenswirksamen 
Einnahmen und Ausgaben. 

Teil des Haushalts als Grundlage für die Planung und den 
Nachweis der nicht unmittelbar vermögenswirksamen 
Einnahmen und Ausgaben. 

Teil des Haushalts als Grundlage für die Planung und den 
Nachweis der nicht unmittelbar vermögenswirksamen 
Einnahmen und Ausgaben. Eine Trennung in Verwaltungs- 
und Vermögenshaushalt ist nicht verpflichtend. 
 

   
92. Verwahrgelder: 92109. Verwahrgelder: 95. Verwahrgelder: 
Einzahlungen, die vorläufig gebucht werden und später 
abzuwickeln sind, oder die für einen anderen angenommen 
und an diesen weitergeleitet werden (durchlaufende Gelder). 
Sie sind im Jahresabschluss als Verbindlichkeiten 
auszuweisen. 

Einzahlungen, die vorläufig gebucht werden und später 
abzuwickeln sind, oder die für einen anderen angenommen 
und an diesen weitergeleitet werden (durchlaufende Gelder). 
Sie sind im Jahresabschluss als Verbindlichkeiten 
auszuweisen. 

Einzahlungen, die vorläufig gebucht werden und später 
abzuwickeln sind oder die für einen anderen angenommen 
und an diesen weitergeleitet werden (durchlaufende Gelder). 
Sie sind im Jahresabschluss als Verbindlichkeiten 
auszuweisen. 

   
93. Vorbücher: 93110. Vorbücher: 96. Vorbücher: 
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Bücher (z. B. Hebelisten), in denen zur Entlastung für Zeit- 
und Sachbuch Einnahmen und Ausgaben gesammelt werden 
können. Die Salden werden in einer Summe in das Zeit- und 
Sachbuch übertragen. 

Bücher (zum Beispiel vorgelagerte Verfahren), in denen zur 
Entlastung für Zeit- und Sachbuch Einnahmen und Ausgaben 
gesammelt werden können. Die Salden werden in das Zeit- 
und Sachbuch übertragen; dies kann in einer Summe 
erfolgen.Bücher (z. B. Hebelisten), in denen zur Entlastung für 
Zeit- und Sachbuch Einnahmen und Ausgaben gesammelt 
werden können. Die Salden werden in einer Summe in das 
Zeit- und Sachbuch übertragen. 

Bücher (zum Beispiel vorgelagerte Verfahren), in denen zur 
Entlastung für Zeit- und Sachbuch Einnahmen und Ausgaben 
gesammelt werden können. Die Salden werden in das Zeit- 
und Sachbuch übertragen; dies kann in einer Summe 
erfolgen. 

 

   
94. Vorräte: 94111. Vorräte: 97. Vorräte: 
Umfasst alle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 
die betriebswirtschaftlich den „Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen“ oder den „Waren sowie unfertigen und 
fertigen Erzeugnissen“ zugeordnet werden. 

Umfasst alle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 
die betriebswirtschaftlich den „Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen“ oder den „Waren sowie unfertigen und 
fertigen Erzeugnissen“ zugeordnet werden. (Aktivposition B I 
der Bilanzgliederung für kirchliche Körperschaften gemäß 
Anlage 2). 

Umfasst alle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 
die betriebswirtschaftlich den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen 
oder den Waren sowie unfertigen und fertigen Erzeugnissen 
zugeordnet werden (Aktivposition B I der Bilanzgliederung für 
kirchliche Körperschaften gemäß Anlage 2). 

   
95. Vorschüsse: 95112. Vorschüsse: 98. Vorschüsse: 
Auszahlungen, bei denen die Verpflichtung zur Leistung zwar 
feststeht, die endgültige Buchung aber noch nicht möglich ist. 
Sie sind im Jahresabschluss als Forderungen auszuweisen. 

Auszahlungen, bei denen die Verpflichtung zur Leistung zwar 
feststeht, die endgültige Buchung aber noch nicht möglich ist. 
Sie sind im Jahresabschluss als Forderungen auszuweisen. 

Auszahlungen, bei denen die Verpflichtung zur Leistung zwar 
feststeht, die endgültige Buchung aber noch nicht möglich ist. 
Sie sind im Jahresabschluss als Forderungen auszuweisen. 

   
 113. Wirtschaftsbetriebe:  
 Insbesondere kirchliche Betriebe gewerblicher Art und andere 

Betriebe, für die handels- und steuerrechtliche Grundlagen für 
die Wirtschaftsführung vorrangig sind. 

 

   
96. Wirtschaftsplan: 96114. Wirtschaftsplan: 99. Wirtschaftsplan: 
Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge 
betriebswirtschaftlich geführter Einrichtungen. 

Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge 
betriebswirtschaftlich geführter Einrichtungen. 

Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge 
betriebswirtschaftlich geführter Einrichtungen. 

   
97. Zahlstellen: 97115. Zahlstellen: 100. Zahlstellen: 
Außenstellen der Kasse zur Annahme von Einzahlungen und 
zur Leistung von Auszahlungen. 

Außenstellen der Kasse zur Annahme von Einzahlungen und 
zur Leistung von Auszahlungen. 

Außenstellen der Einheitskasse zur Annahme von 
Einzahlungen und zur Leistung von Auszahlungen. 

   
98. Ziele: 98116. Ziele: 101. Ziele: 
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Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum 
erreicht werden sollen und die qualitativ sowie quantitativ 
beschrieben und überprüft werden können. 

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum 
erreicht werden sollen und die qualitativ sowie quantitativ 
beschrieben und überprüft werden können. 

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum 
erreicht werden sollen und die qualitativ sowie quantitativ 
beschrieben und überprüft werden können. 

   
99. Zuschreibung: 99117. Zuschreibung: 102. Zuschreibung: 
Erhöhung des Wertansatzes eines Vermögensgegenstandes 
im Vergleich zum Wert in der vorhergehenden Bilanz. 
Aufgrund von Wertaufholungen nur bis zur Höhe der 
Anschaffungs- und Herstellungskosten möglich. 

Erhöhung des Wertansatzes eines Vermögensgegenstandes 
im Vergleich zum Wert in der vorhergehenden Bilanz. 
Aufgrund von Wertaufholungen nur bis zur Höhe der 
Anschaffungs- und Herstellungskosten möglich. Keine 
Zuschreibungen sind nachträgliche Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten aufgrund von Sanierungen. 

Erhöhung des Wertansatzes eines Vermögensgegenstandes 
im Vergleich zum Wert in der vorhergehenden Bilanz aufgrund 
von Wertaufholungen, nur bis zur Höhe der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten möglich. Keine Zuschreibungen sind 
nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
aufgrund von Sanierungen. 

   
100. Zuwendungen: 100118. Zuwendungen: 103. Zuwendungen: 

a) Zuweisungen: Zahlungen an Dritte oder von 
Dritten innerhalb des kirchlichen Bereiches. 

1. Zuweisungen: Zahlungen an Dritte oder von Dritten 
innerhalb des kirchlichen Bereiches. 

a) Zuweisungen: Zahlungen an Dritte oder von 
Dritten innerhalb des kirchlichen Bereiches. 

b) Zuschüsse: Zahlungen an den oder aus dem 
außerkirchlichen Bereich. 

2. Zuschüsse: Zahlungen an den oder aus dem 
außerkirchlichen Bereich. 

b) Zuschüsse: Zahlungen an den oder aus dem 
außerkirchlichen Bereich. 

   
101. Zweckvermögen: 101119. Zweckvermögen: 104. Zweckvermögen: 
Vermögensteile der Körperschaft, die bestimmten Zwecken 
gewidmet sind. 

Vermögensteile der Körperschaft, die bestimmten Zwecken 
gewidmet sind. 

Vermögensteile der Körperschaft, die bestimmten Zwecken 
gewidmet sind. 
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Anlage 2 

Bilanzschema 
Fettgedruckt: Mindest-Bilanzgliederung 

 

AKTIVA 
A 0    Ausgleichsposten Rechnungsumstellung1  
A     Anlagevermögen 
 I     Immaterielle Vermögensgegenstände 
 II    Sachanlagevermögen 
 II.1   Nicht realisierbares Sachanlagevermögen 
  1a    Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte 
  2     Bebaute Grundstücke  
  3     Glocken, Orgeln, Technische Anlagen und 

Maschinen 
 4      Kulturgüter, Kunstwerke, besondere sakrale oder 

liturgische Gegenstände 
  5     Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen 
 II.2   Realisierbares Sachanlagevermögen 
  1     Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte 
  2     Bebaute Grundstücke 
  3     Technische Anlagen und Maschinen 
  4     Kunstwerke, sonstige Einrichtung und Ausstattung  
  5     Fahrzeuge 
  6     GWG 
  7     Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen 
 III   Finanzanlagen und Beteiligungen 
  1 .    Finanzanlagen 
  2.    Absicherung von Versorgungslasten 
  3.    Beteiligungen 
  4.    Ausleihungen und sonstige Wertpapiere 
 IV    Sonderhaushalte, Sondervermögen und 

Treuhandvermögen 
B     Umlaufvermögen 
 I     Vorräte 
 II    Forderungen 
  1.    Forderungen aus Kirchensteuern 
  2.    Forderungen an kirchliche Körperschaften  
  3.    Forderungen an öffentlich-rechtliche Körperschaften 
  4.    Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
  5.    Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 
 III   Liquide Mittel  
  1.    Kurzfristig veräußerbare Wertpapiere1 
  2.    Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und 

Schecks1  
C     Aktive Rechnungsabgrenzung 
D     Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag2  
 
 
 

PASSIVA 
A     Eigenkapital  
 I     Vermögensgrundbestand 

Davon: Im nicht realisierbaren Sachanlagevermögen 
gebundenes Kapital1 

 II    Kircheninterne Vermögensbindungen 
  1.    Pflichtrücklagen1 
   a    Rücklagen zur Risikovorsorge 
    aa  Betriebsmittelrücklagen 
    bb  Ausgleichsrücklagen 
   b    Substanzerhaltungsrücklagen 
   c    Bürgschaftssicherungsrücklagen 
   d    Tilgungsrücklagen 
  2.    Budgetrücklagen und weitere Rücklagen1  
  3.    Korrekturposten für Rücklagen1 
   a    Korrekturposten für Wertschwankungen 
   b    Innere Darlehen 
  4.    Zweckgebundene Haushaltsreste, ggf. 

Haushaltsvorgriffe1 
 III   Ergebnisvortrag 
 IV    Bilanzergebnis3 
B     Sonderposten 
 I     Erhaltene Investitionszuschüsse 
 II    Sonderposten für Sondervermögen und 

Treuhandvermögen  
 III   Noch nicht verwendete zweckgebundene Spenden 

und Vermächtnisse 
 IV    Sonstige Sonderposten1 
C      Rückstellungen 
 I     Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen 
  1.    Versorgungsrückstellungen 
  2.    Beihilferückstellungen 
 II.    Rückstellungen für bewilligte Zuwendungen 
 III.   Sonstige Rückstellungen 
  1.    Clearingrückstellungen 
  2.    Weitere Rückstellungen 
D     Verbindlichkeiten 
  1.    Verbindlichkeiten aus Kirchensteuern 
  2.    Verbindlichkeiten an kirchliche Körperschaften  
  3.    Verbindlichkeiten an öffentlich-rechtliche 

Körperschaften 
  4.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
  5.    Darlehensverbindlichkeiten 
  6.    Sonstige Verbindlichkeiten 
E     Passive Rechnungsabgrenzung 
 

 

 
1 Entsprechend kirchenrechtlicher Regelung 
2 Bei Vorliegen der Voraussetzungen 

3 Wird keine vorgezogene Ergebnisverwendung gebucht, wird 
hier das Jahresergebnis ausgewiesen. 
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Anlage 3 

Gewährung von Zuwendungen nach § 25 
 

1. Begriff der Zuwendung 

1.1 Zuwendungen im Sinne dieser Richtlinie sind einmalige oder laufende Zahlungen gemäß § 25 in Verbindung 
mit Anlage 1 Nummer 118. 

1.2 Nicht zu den Zuwendungen im Sinne dieser Richtlinie gehören Leistungen aufgrund rechtlicher 
Verpflichtungen und Zuweisungen innerhalb der verfassten Kirche. 

2. Zuwendungsarten 

Gefördert werden: 

a)  Projekte (einzelne bestimmte Vorhaben und Maßnahmen) und 

b)  Institutionen (zur vollständigen oder teilweisen Deckung planmäßig veranschlagter Ausgaben). 

3. Bewilligungsvoraussetzungen 

3.1 Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, wenn ein berechtigtes Interesse der bewilligenden Stelle an der 
Erfüllung des Zuwendungszwecks durch die empfangende Stelle besteht. Die beantragende Stelle hat 
nachzuweisen, dass sie alle Möglichkeiten zur Beschaffung von Eigenmitteln ausgeschöpft hat und der 
Zuwendungszweck nicht auf andere Weise erreicht werden kann, etwa durch Bürgschaften, Garantien oder 
sonstige Gewährleistungen. 

3.2 Nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, soweit der Zweck nicht durch rückzahlbare 
Zuwendungen erreicht werden kann. 

3.3 Zuwendungen sind schriftlich zu beantragen. Die bewilligende Stelle kann Antragsvordrucke vorschreiben. 

3.4 Die Anträge müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

a) eine Begründung über die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und die Angemessenheit 
der beantragten Mittel, 

b) Angaben über die mit der Maßnahme zu erreichenden Ziele und Wirkungen, 

c) einen Überblick über den Umfang und, die Finanzierung und die Folgekosten der Maßnahme und  

d) einen Hinweis, ob bei anderen kirchlichen Zuwendungsgebern eine Zuwendung beantragt wird. 

3.5 Den Anträgen sind mindestens folgende Unterlagen beizufügen: 

a)  bei Projektförderung Pläne, Kostenermittlung und verbindlicher Finanzierungsplan ggf. einschließlich 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung oder 

b)  bei institutioneller Förderung Haushalts- oder Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan. 
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3.6 Zuwendungen dürfen nur solchen Stellen bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemäße 
Geschäftsführung gesichert ist und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß 
nachzuweisen. Eine Bewilligung setzt die Zustimmung der geförderten Stelle voraus, dass die bewilligende Stelle 
durch ihre Prüfungsorgane die zweckentsprechende Verwendung - im Falle einer institutionellen Förderung die 
gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung - prüfen kann. 

3.7 Eine Bewilligung ist erst möglich, wenn die Prüfung des Antrags ergibt, dass die vorgenannten 
Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind. In besonderen Fällen (z.B. Katastrophenhilfe) kann die zuständige 
Stelledas Kollegium des Landeskirchenamtes Ausnahmen zulassen. 

3.8 Je nach Art, Zweck und Höhe der Zuwendungen können zusätzliche Bedingungen festgelegt oder Auflagen 
erteilt werden. 

4. Bewilligungsbedingungen 

4.1 Die Zuwendung darf nur zu dem festgelegten Zweck unter Beachtung der Bedingungen und Auflagen 
geleistet und muss so sparsam und wirtschaftlich wie möglich verwandt werden. 

4.2 Bei den aus der Zuwendung finanzierten Personalkosten dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht 
bessergestellt werden als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bewilligenden Stelle. 

4.3 Der Fortfall des Zuwendungszweckes, die Änderung des Finanzierungsplanes und die Verzögerung der 
Verwendung sind der bewilligenden Stelle unverzüglich anzuzeigen. 

4.4 Zuwendungen dürfen zur Bildung von Rücklagen und Rückstellungen nur mit vorheriger schriftlicher 
Einwilligung der bewilligenden Stelle verwendet werden. 

4.5 Die geförderte Stelle hat einen Verwendungsnachweis zu erbringen (zahlenmäßiger Nachweis und ggf. 
sachlicher Bericht). Bei nicht erheblicher Zuwendungshöhegeringfügigen Zuwendungen ist der Nachweis der 
satzungsgemäßen Verwendung ausreichend. Die bewilligende Stelle kann Vordrucke für den 
Verwendungsnachweis vorschreiben. 

4.6 Bei institutioneller Förderung kann auf einen besonderen Verwendungsnachweis verzichtet werden, wenn die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der geförderten Stelle ohnehin der Prüfung durch das Prüfungsorgan der 
bewilligenden Stelle unterliegt. 

4.7 Gibt die geförderte Stelle die Zuwendung ganz oder teilweise weiter, so gelten diese Richtlinien auch für die 
letztempfangende Stelle. 

5. Besondere Bewilligungsbedingungen für Baumaßnahmen 

5.1 Zuwendungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sollen nur gewährt werden, wenn mit der 
Baumaßnahme vor der Bewilligung der Zuwendung noch nicht begonnen wurde, es sei denn, die bewilligende 
Stelle hat vor Beginn der Baumaßnahme die schriftliche Zustimmung erteilt. Eine Baumaßnahme gilt bereits mit 
der ersten Auftragsvergabe als begonnen. 

5.2 Werden Baumaßnahmen mit Zuwendungen gefördert, sind Regelungen zu treffen über die Anwendung der 
allgemein anerkannten Regeln der Baukunst, der Bestimmungen des geltenden Baurechts, der 
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und der Gewährleistungspflicht der Handwerker. Werden keine 
gesonderten Regelungen getroffen, gelten die Regelungen der bewilligenden Stelle. 

5.3 Die bewilligende Stelle kann verlangen, dass vor Beginn der Baumaßnahmen eine sachverständige Stelle um 
gutachtliche Stellungnahme gebeten wird. 
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5.4 Die bewilligende Stelle kann eine Mindestnutzungsdauer der geförderten Baumaßnahme festlegen. 

6. Bewilligung 

6.1 Zuwendungen werden durch schriftlichen Bescheid mit der Auflage bewilligt, dass die geförderte Stelle die 
Bewilligungsbedingungen schriftlich anerkennt. 

6.2 Die Bewilligung soll widerrufen und eine bereits ausgezahlte Zuwendung zurückgefordert werden, wenn die 
geförderte Stelle die Zuwendung zu Unrecht erlangt hat. 
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Anlage 4 
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gemäß 

§ 36 
1. Stundung 

Eine erhebliche Härte liegt insbesondere vor, wenn die Zahlungsfähigkeit des Schuldners durch das 
Zusammentreffen mehrerer Zahlungs- und Leistungsverpflichtungen, bei geschäftlichen Schwierigkeiten 
(Selbständige), Krankheit oder andere persönliche Notstände eingeschränkt wird. Darüber hinaus muss die 
sofortige Einziehung der Forderung zu ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten führen. 

Bei Stundungen sollen angemessene Teilzahlungen und/ oder zusätzliche Sicherungen gewährleistet 
werden. 

2. Niederschlagung 

Der Anspruch ist nur befristet niederzuschlagen, wenn vorübergehend die Einziehung der Forderung nicht 
möglich ist und eine Stundung nicht in Betracht kommt. 

Der Anspruch kann unbefristet niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung der 
Forderung dauerhaft ohne Erfolg sein wird oder bei Forderungsbeträgen bis einhundert Euro die Einziehung 
fruchtlos verlaufen wird. 

Die Niederschlagung bedarf keines Antrages. Grundsätzlich erfolgt keine Mitteilung über die 
Niederschlagung an den Schuldner. Sollte dennoch eine Mitteilung an den Schuldner erfolgen, dann immer 
mit dem Hinweis, dass die Niederschlagung unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs steht. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners sind rechtzeitig vor Ablauf der Verjährungsfristen erneut zu 
prüfen. Dies kann durch ein erneutes Anschreiben des Schuldners, durch Einholung einer Schufa-Auskunft 
oder durch die Beauftragung eines Inkassounternehmens erfolgen. 

3. Erlass 

Ein Erlass kommt nur dann in Betracht, wenn die Forderung weder durch Stundung noch durch 
Niederschlagung einbringlich ist 

4. Stundungszinsen 

Die Erhebung von Stundungszinsen sollte sich am Rechtsgedanken des § 238 Abgabenordnung orientieren. 
Wenn andere Zinssätze festgelegt werden, ist dies zu begründen. Bei der Stundung privatrechtlicher 
Forderungen ist die Höhe des Zinssatzes auszuhandeln, wobei sich der Rechtsträger der Forderung an dem 
Rechtsgedanken des § 238 Abgabenordnung orientiert werden soll. Bei Zinsen bis maximal zehn Euro kann 
auf die Erhebung verzichtet werden, wenn die Zinsen außer Verhältnis zum Verwaltungsaufwand stehen. 

5. Niederschlagungsliste 

Diese Niederschlagungsliste kann aus der Sammlung der Niederschriften (Protokollauszüge) des 
Leistungsorganes und weiterer Prüfergebnisse (unter anderem Einkommensnachweisen und Feststellung 
der Verjährungsfrist) bestehen 
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